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Kirchengesetze / Verordnungen / Andere Normen

Veröffentlichung des Kirchengesetzes
über den Datenschutz der

Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD-Datenschutzgesetz – DSG-EKD)
Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz auf Grund
des Artikels 10 Absatz 1, des Artikels 10 Absatz 2
Buchstabe a und des Artikels 10a Absatz 1 der Grund-
ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland das
Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD-Datenschutzge-
setz – DSG-EKD) vom 15. November 2017 beschlos-
sen.
Nach Artikel 10a Absatz 1 der Grundordnung der
Evangelischen Kirche in Deutschland tritt dieses Kir-
chengesetz unmittelbar in den Gliedkirchen in Kraft:
Nach § 56 DSG-EKD tritt § 55 des Gesetzes am Tag
nach der Verkündung in Kraft. Die Verkündung er-
folgte im Amtsblatt der EKD am 15. Dezember 2017
(ABl. EKD S. 353), also ist § 55 DSG-EKD am
16. Dezember 2017 in Kraft getreten. Im Übrigen tritt
das DSG-EKD am 24. Mai 2018 in Kraft.
Nachstehend geben wir das Kirchengesetz über den
Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland
bekannt.

Kassel, den 13. April 2018 Landeskirchenamt
Dr. K n ö p p e l

Vizepräsident

Kirchengesetz
über den Datenschutz

der Evangelischen Kirche
in Deutschland

(EKD-Datenschutzgesetz – DSG-EKD)
Vom 15. November 2017

(ABl. EKD S. 353,
berichtigt ABl. EKD 2018 S. 35)

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz auf Grund
des Artikels 10 Absatz 1, des Artikels 10 Absatz 2
Buchstabe a und des Artikels 10a Absatz 1 der Grund-
ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland das
folgende Kirchengesetz beschlossen:
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Präambel
Dieses Kirchengesetz wird erlassen in Ausübung des
verfassungsrechtlich garantierten Rechts der evange-
lischen Kirche, ihre Angelegenheiten selbstständig in-
nerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes
zu ordnen und zu verwalten. Dieses Recht ist europa-
rechtlich geachtet und festgeschrieben in Artikel 91
und Erwägungsgrund 165 Verordnung EU 2016/679
des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum frei-
en Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) sowie Ar-
tikel 17 Vertrag über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union (AEUV). In Wahrnehmung dieses
Rechts stellt dieses Kirchengesetz den Einklang mit
der Datenschutz-Grundverordnung her und regelt die
Datenverarbeitung im kirchlichen und diakonischen
Bereich. Die Datenverarbeitung dient der Erfüllung
des kirchlichen Auftrags.

Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Schutzzweck

Zweck dieses Kirchengesetzes ist es, die einzelne Per-
son davor zu schützen, dass sie durch den Umgang mit
ihren personenbezogenen Daten in ihrem Persönlich-
keitsrecht beeinträchtigt wird.

§ 2
Anwendungsbereich

(1)  Dieses Kirchengesetz gilt für die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Evangelische
Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse, alle weiteren kirchli-
chen juristischen Personen des öffentlichen Rechts
sowie die ihnen zugeordneten kirchlichen und diako-
nischen Dienste, Einrichtungen und Werke ohne
Rücksicht auf deren Rechtsform (kirchliche Stelle).
Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Glied-
kirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
stellen sicher, dass auch in den ihnen zugeordneten
Diensten, Einrichtungen und Werken dieses Kirchen-
gesetz sowie die zu seiner Ausführung und Durchfüh-
rung erlassenen weiteren Bestimmungen Anwendung
finden. Die Evangelische Kirche in Deutschland und
die Gliedkirchen führen jeweils für ihren Bereich eine
Übersicht über die kirchlichen Werke und Einrichtun-
gen mit eigener Rechtspersönlichkeit, für die dieses
Kirchengesetz gilt. In die Übersicht sind Name, An-
schrift, Rechtsform und Tätigkeitsbereich der kirchli-
chen Werke und Einrichtungen aufzunehmen.
(2)  Dieses Kirchengesetz gilt für die ganz oder teil-
weise automatisierte Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten sowie die nicht automatisierte Verarbeitung
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personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem
gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.
(3)  Dieses Kirchengesetz findet Anwendung auf die
Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen
der Tätigkeit einer kirchlichen Stelle oder in deren
Auftrag, unabhängig vom Ort der Verarbeitung.
(4)  Dieses Kirchengesetz findet keine Anwendung auf
die Verarbeitung personenbezogener Daten durch na-
türliche Personen zur Ausübung ausschließlich per-
sönlicher oder familiärer Tätigkeiten.
(5)  Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes gehen
denen des Verwaltungsverfahrens- und -zustellungs-
gesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
vor, soweit bei der Ermittlung des Sachverhaltes per-
sonenbezogene Daten verarbeitet werden.
(6)  Soweit andere Rechtsvorschriften, die kirchliche
Stellen anzuwenden haben, die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten regeln, gehen sie diesem Kir-
chengesetz vor.

§ 3
Seelsorgegeheimnis und Amtsverschwiegenheit

Aufzeichnungen, die in Wahrnehmung eines kirchli-
chen Seelsorgeauftrages erstellt werden, dürfen Drit-
ten nicht zugänglich sein. Die besonderen Bestim-
mungen über den Schutz des Beicht- und Seelsorge-
geheimnisses bleiben unberührt. Gleiches gilt für die
sonstigen Verpflichtungen zur Wahrung gesetzlicher
Geheimhaltungs- und Verschwiegenheitspflichten
oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen,
die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen.

§ 4
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Kirchengesetzes bezeichnet der Aus-
druck:
1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen,

die sich auf eine identifizierte oder identifizier-
bare natürliche Person (im Folgenden „betroffene
Person“) beziehen; identifizierbar ist eine natür-
liche Person, die direkt oder indirekt, insbeson-
dere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie ei-
nem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standort-
daten, zu einer Online-Kennung oder zu einem
oder mehreren besonderen Merkmalen identifi-
ziert werden kann, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirt-
schaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität
dieser natürlichen Person sind,

2. „besondere Kategorien personenbezogener Da-
ten“
a) alle Informationen, aus denen religiöse oder

weltanschauliche Überzeugungen einer na-
türlichen Person hervorgehen, ausgenom-
men Angaben über die Zugehörigkeit zu ei-
ner Kirche oder einer Religions- oder Welt-
anschauungsgemeinschaft,

b) alle Informationen, aus denen die rassische
und ethnische Herkunft, politische Meinun-

gen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit
einer natürlichen Person hervorgehen,

c) genetische Daten,
d) biometrische Daten zur eindeutigen Identi-

fizierung einer natürlichen Person,
e) Gesundheitsdaten,
f) Daten zum Sexualleben oder der sexuellen

Orientierung einer natürlichen Person,
3. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe auto-

matisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang
mit personenbezogenen Daten wie das Erheben,
das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung,
das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung
oder eine andere Form der Bereitstellung, den
Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschrän-
kung, das Löschen oder die Vernichtung,

4. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markie-
rung gespeicherter personenbezogener Daten mit
dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzu-
schränken,

5. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verar-
beitung personenbezogener Daten, die darin
besteht, dass diese personenbezogenen Daten
verwendet werden, um bestimmte persönliche
Aspekte, die sich auf eine natürliche Person be-
ziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage,
Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen,
Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder
Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analy-
sieren oder vorherzusagen,

6. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten in einer Weise, dass die per-
sonenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zu-
sätzlicher Informationen nicht mehr einer spezi-
fischen betroffenen Person zugeordnet werden
können, sofern diese zusätzlichen Informationen
gesondert aufbewahrt werden und technischen
und organisatorischen Maßnahmen unterliegen,
die gewährleisten, dass die personenbezogenen
Daten nicht einer identifizierten oder identifizier-
baren natürlichen Person zugewiesen werden,

7. „Anonymisierung“ die Verarbeitung personen-
bezogener Daten derart, dass die Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse
nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig
hohen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
einer betroffenen Person zugeordnet werden kön-
nen,

8. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung per-
sonenbezogener Daten, die nach bestimmten Kri-
terien zugänglich sind, unabhängig davon, ob die-
se Sammlung zentral, dezentral oder nach funk-
tionalen oder geografischen Gesichtspunkten ge-
ordnet geführt wird,
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9. „verantwortliche Stelle“ die natürliche oder ju-
ristische Person, kirchliche Stelle im Sinne von
§ 2 Absatz 1 Satz 1 oder sonstige Stelle, die allein
oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke
und Mittel der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten entscheidet,

10. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juris-
tische Person, kirchliche oder sonstige Stelle, die
personenbezogene Daten im Auftrag der verant-
wortlichen Stelle verarbeitet,

11. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Per-
son, kirchliche oder sonstige Stelle, der perso-
nenbezogene Daten offengelegt werden, unab-
hängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten
handelt oder nicht,

12. „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person,
kirchliche oder sonstige Stelle, außer der betrof-
fenen Person, der verantwortlichen Stelle, dem
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter
der unmittelbaren Verantwortung der kirchlichen
Stelle oder des Auftragsverarbeiters befugt sind,
die personenbezogenen Daten zu verarbeiten,

13. „Einwilligung“ jede freiwillig für den bestimm-
ten Fall, in informierter Weise und unmissver-
ständlich abgegebene Willensbekundung der be-
troffenen Person in Form einer Erklärung oder
einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Hand-
lung, mit der die betroffene Person zu verstehen
gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betref-
fenden personenbezogenen Daten einverstanden
ist,

14. „Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die, ob
unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernich-
tung, zum Verlust, zur Veränderung oder zur un-
befugten Offenlegung von oder zum unbefugten
Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die
übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden,

15. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu
den ererbten oder erworbenen genetischen Ei-
genschaften einer natürlichen Person, die eindeu-
tige Informationen über die Physiologie oder die
Gesundheit dieser natürlichen Person liefern und
insbesondere aus der Analyse einer biologischen
Probe der betreffenden natürlichen Person ge-
wonnen wurden,

16. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen
Verfahren gewonnene personenbezogene Daten
zu den physischen, physiologischen oder verhal-
tenstypischen Merkmalen einer natürlichen Per-
son, die die eindeutige Identifizierung dieser na-
türlichen Person ermöglichen oder bestätigen,
wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten,

17. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten,
die sich auf die körperliche oder geistige Gesund-
heit einer natürlichen Person, einschließlich der
Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen,
beziehen und aus denen Informationen über deren
Gesundheitszustand hervorgehen,

18. „Drittland“ einen Staat, in dem die Datenschutz-
Grundverordnung keine Anwendung findet,

19. „Unternehmen“ eine natürliche oder juristische
Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt,
unabhängig von ihrer Rechtsform, einschließlich
Personen-, Kapitalgesellschaften oder Vereini-
gungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen
Tätigkeit nachgehen,

20. „Beschäftigte“
a) die in einem Pfarrdienst- oder in einem

kirchlichen Beamtenverhältnis oder in ei-
nem sonstigen kirchlichen öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnis stehenden Personen,

b) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ein-
schließlich der Leiharbeitnehmerinnen und
Leiharbeitnehmer im Verhältnis zum Ent-
leiher,

c) zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte,
d) Teilnehmende an Leistungen zur Teilhabe

am Arbeitsleben sowie an Abklärungen der
beruflichen Eignung oder Arbeitserprobun-
gen (Rehabilitationen),

e) Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für
Menschen mit Behinderungen,

f) nach dem Bundesfreiwilligen- oder dem Ju-
gendfreiwilligendienstgesetz oder in ver-
gleichbaren Diensten Beschäftigte,

g) Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen
Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnli-
che Personen anzusehen sind; zu diesen ge-
hören auch die in Heimarbeit Beschäftigten
und die ihnen Gleichgestellten,

h) Bewerbende für ein Beschäftigungsverhält-
nis sowie Personen, deren Beschäftigungs-
verhältnis beendet ist,

21. „IT-Sicherheit“ den Schutz der mit Informations-
technik verarbeiteten Daten insbesondere vor un-
berechtigtem Zugriff, vor unerlaubten Änderun-
gen und vor der Gefahr des Verlustes, um deren
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit zu
gewährleisten.

Kapitel 2
Verarbeitung personenbezogener Daten

§ 5
Grundsätze

(1)  Personenbezogene Daten sind nach folgenden
Grundsätzen zu verarbeiten:
1. Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit, Verarbei-

tung nach Treu und Glauben, Transparenz,
2. Zweckbindung: Personenbezogene Daten werden

für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke
erhoben. Sie dürfen nicht in einer mit diesen Zwe-
cken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverar-
beitet werden. Eine Weiterverarbeitung für im
kirchlichen Interesse liegende Archivzwecke, für
wissenschaftliche oder historische Forschungs-
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zwecke oder für statistische Zwecke gilt als ver-
einbar mit den ursprünglichen Zwecken,

3. Datenminimierung: Die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten wird auf das dem Zweck angemes-
sene und notwendige Maß beschränkt; personen-
bezogene Daten sind zu anonymisieren oder zu
pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verwen-
dungszweck möglich ist und keinen im Verhältnis
zu dem angestrebten Schutzzweck unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordert,

4. Richtigkeit: Personenbezogene Daten müssen
sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem
neuesten Stand sein. Es sind alle angemessenen
Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene
Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Ver-
arbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht
oder berichtigt werden,

5. Speicherbegrenzung: Personenbezogene Daten
werden in einer Form gespeichert, die die Identi-
fizierung der betroffenen Personen nur so lange er-
möglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verar-
beitet werden, erforderlich ist. Personenbezogene
Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit sie
für die Zwecke des Archivs, der wissenschaftli-
chen und historischen Forschung sowie der Statis-
tik verarbeitet werden,

6. Integrität und Vertraulichkeit: Personenbezogene
Daten werden in einer Weise verarbeitet, die eine
angemessene Sicherheit gewährleistet, einschließ-
lich des Schutzes vor unbefugter oder unrechtmä-
ßiger Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädi-
gung.

(2)  Die verantwortliche Stelle muss die Einhaltung
der Grundsätze nachweisen können (Rechenschafts-
pflicht).

§ 6
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens
eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:
1. eine Rechtsvorschrift erlaubt die Verarbeitung der

personenbezogenen Daten oder ordnet sie an,
2. die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der

Verarbeitung der sie betreffenden personenbezo-
genen Daten für einen oder mehrere bestimmte
Zwecke gegeben,

3. die Verarbeitung ist zur Erfüllung der Aufgaben
der verantwortlichen Stelle erforderlich, ein-
schließlich der Ausübung kirchlicher Aufsicht,

4. die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer
sonstigen Aufgabe erforderlich, die im kirchlichen
Interesse liegt,

5. die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Ver-
trags, dessen Vertragspartei die betroffene Person
ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffe-
nen Person erfolgt,

6. die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich, der die kirchliche Stel-
le unterliegt,

7. die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswich-
tige Interessen der betroffenen Person oder einer
anderen natürlichen Person zu schützen,

8. die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten
Interessen eines Dritten erforderlich, sofern nicht
die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Per-
son überwiegen, insbesondere dann, wenn diese
minderjährig ist.

§ 7
Rechtmäßigkeit der Zweckänderung

(1)  Die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu
demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ur-
sprünglich erhoben wurden (Zweckänderung), ist nur
rechtmäßig, wenn
1. eine kirchliche Rechtsvorschrift dies vorsieht

oder zwingend voraussetzt,
2. eine staatliche Rechtsvorschrift dies vorsieht und

kirchliche Interessen nicht entgegenstehen,
3. die betroffene Person eingewilligt hat,
4. offensichtlich ist, dass sie im Interesse der be-

troffenen Person liegt, und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass diese in Kenntnis des ande-
ren Zweckes ihre Einwilligung verweigern wür-
de,

5. Angaben der betroffenen Person überprüft wer-
den müssen, weil Anhaltspunkte für deren Un-
richtigkeit bestehen,

6. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen
entnommen werden können oder die verantwort-
liche Stelle sie veröffentlichen darf, es sei denn,
dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen
Person an dem Ausschluss der Zweckänderung
offensichtlich überwiegt,

7. Grund zu der Annahme besteht, dass andernfalls
die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages ge-
fährdet würde,

8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beein-
trächtigung der Rechte einer anderen Person er-
forderlich ist,

9. sie zur Durchführung wissenschaftlicher For-
schung erforderlich ist, das wissenschaftliche In-
teresse an der Durchführung des Forschungsvor-
habens das Interesse der betroffenen Person an
dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich
überwiegt und der Zweck der Forschung auf an-
dere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßi-
gem Aufwand erreicht werden kann oder

10. sie für statistische Zwecke zur Erfüllung des
kirchlichen Auftrages erforderlich ist.

(2)  In anderen Fällen muss die kirchliche Stelle fest-
stellen, ob die Zweckänderung mit dem Zweck, zu
dem die personenbezogenen Daten ursprünglich er-
hoben wurden, vereinbar ist. Dabei berücksichtigt sie
unter anderem
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1. jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die
die personenbezogenen Daten erhoben wurden,
und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverar-
beitung,

2. den Zusammenhang, in dem die personenbezoge-
nen Daten erhoben wurden, insbesondere hinsicht-
lich des Verhältnisses zwischen den betroffenen
Personen und der kirchlichen Stelle,

3. die Art der personenbezogenen Daten, insbeson-
dere ob besondere Kategorien personenbezogener
Daten verarbeitet werden oder ob personenbezo-
gene Daten über strafrechtliche Verurteilungen
und Straftaten gemäß § 14 verarbeitet werden,

4. die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiter-
verarbeitung für die betroffenen Personen,

5. das Vorhandensein geeigneter Garantien, zu denen
die Verschlüsselung, die Pseudonymisierung oder
die Anonymisierung gehören kann.

(3)  Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht
vor, wenn sie der Wahrnehmung von Visitations-,
Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungs-
prüfung, der Revision oder der Durchführung von Or-
ganisationsuntersuchungen für die verantwortliche
Stelle dient. Das gilt auch für die Verarbeitung zu
Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die verant-
wortliche Stelle, soweit nicht überwiegende schutz-
würdige Interessen der betroffenen Person entgegen-
stehen.
(4)  Personenbezogene Daten, die ausschließlich für
Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensiche-
rung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen
Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert
werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet wer-
den.
(5)  Die Verarbeitung von besonderen Kategorien per-
sonenbezogener Daten für andere Zwecke ist nur
rechtmäßig, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die
eine Verarbeitung nach § 13 Absatz 2 zulassen.

§ 8
Offenlegung an kirchliche oder öffentliche Stellen
(1)  Die Offenlegung von personenbezogenen Daten
an kirchliche Stellen ist zulässig, wenn
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der of-

fenlegenden oder der empfangenden kirchlichen
Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und

2. die Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 6 vorlie-
gen.

(2)  Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Of-
fenlegung trägt die offenlegende verantwortliche Stel-
le. Erfolgt die Offenlegung auf Ersuchen der empfan-
genden kirchlichen Stelle, trägt diese die Verantwor-
tung. In diesem Fall prüft die offenlegende verant-
wortliche Stelle nur, ob das Ersuchen im Rahmen der
Aufgaben der datenempfangenden kirchlichen Stelle
liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung
der Rechtmäßigkeit der Offenlegung besteht.

(3)  Die datenempfangende kirchliche Stelle darf die
offengelegten Daten für den Zweck verarbeiten, zu
dessen Erfüllung sie ihr offengelegt werden. Eine Ver-
arbeitung für andere Zwecke ist nur unter den Vor-
aussetzungen des § 7 zulässig.
(4)  Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Ab-
satz 1 offengelegt werden dürfen, weitere personen-
bezogene Daten der betroffenen oder einer anderen
Person so verbunden, dass eine Trennung nicht oder
nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die
Offenlegung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht
berechtigte Interessen der betroffenen oder einer an-
deren Person an deren Geheimhaltung offensichtlich
überwiegen; eine Nutzung dieser Daten ist unzulässig.
(5)  Absatz 4 gilt entsprechend, wenn personenbezo-
gene Daten innerhalb einer kirchlichen Stelle weiter-
gegeben werden.
(6)  Personenbezogene Daten dürfen an Stellen ande-
rer öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften of-
fengelegt werden, wenn das zur Erfüllung der Aufga-
ben erforderlich ist, die der offenlegenden oder der
empfangenden Stelle obliegen, und sofern sicherge-
stellt ist, dass bei der empfangenden Stelle ausrei-
chende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden
und nicht offensichtlich berechtigte Interessen der be-
troffenen Person entgegenstehen.
(7)  Personenbezogene Daten dürfen an Behörden und
sonstige öffentliche Stellen des Bundes, der Länder
und der Gemeinden und der sonstigen der Aufsicht des
Bundes oder eines Landes unterstehenden juristischen
Personen des öffentlichen Rechts offengelegt werden,
wenn dies eine Rechtsvorschrift zulässt oder dies zur
Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist, die der offen-
legenden Stelle obliegen, und offensichtlich berech-
tigte Interessen der betroffenen Person nicht entge-
genstehen.
(8)  Die datenempfangenden Stellen nach Absatz 6
und 7 dürfen die offengelegten Daten nur für den
Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihnen of-
fengelegt werden. Die offenlegende Stelle hat sie da-
rauf hinzuweisen.

§ 9
Offenlegung an sonstige Stellen

(1)  Die Offenlegung von personenbezogenen Daten
an sonstige Stellen oder Personen ist zulässig, wenn
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der of-

fenlegenden kirchlichen Stelle liegenden Aufga-
ben erforderlich ist und die Voraussetzungen vor-
liegen, die eine Verarbeitung nach § 8 zulassen,
oder

2. eine Rechtsvorschrift dies zulässt oder
3. die datenempfangenden Stellen oder Personen ein

berechtigtes Interesse an der Kenntnis der offen-
zulegenden Daten glaubhaft darlegen und die be-
troffene Person kein schutzwürdiges Interesse an
dem Ausschluss der Offenlegung hat, es sei denn,
dass Grund zu der Annahme besteht, dass durch die
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Offenlegung die Wahrnehmung des Auftrags der
Kirche gefährdet würde.

(2)  Das Offenlegen von besonderen Kategorien per-
sonenbezogener Daten ist abweichend von Absatz 1
Nummer 3 nur zulässig, soweit dies zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher An-
sprüche erforderlich ist.
(3)  Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Of-
fenlegung trägt die offenlegende kirchliche Stelle;
durch Kirchengesetz oder durch kirchliche Rechtsver-
ordnung kann die Offenlegung von der Genehmigung
einer anderen kirchlichen Stelle abhängig gemacht
werden.
(4)  In den Fällen der Offenlegung nach Absatz 1
Nummer 3 unterrichtet die offenlegende kirchliche
Stelle die betroffene Person von der Offenlegung ihrer
Daten. Dies gilt nicht, wenn damit zu rechnen ist, dass
sie davon auf andere Weise Kenntnis erlangt oder die
Wahrnehmung des Auftrages der Kirche gefährdet
würde.
(5)  Die datenempfangenden Stellen und Personen
dürfen die offengelegten Daten nur für den Zweck
verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihnen offengelegt
werden. Die offenlegende Stelle hat sie darauf hinzu-
weisen.

§ 10
Datenübermittlung an und in Drittländer

oder an internationale Organisationen
(1)  Jede Übermittlung personenbezogener Daten in
Drittländer oder an internationale Organisationen, die
bereits verarbeitet werden oder nach ihrer Übermitt-
lung verarbeitet werden sollen, ist über die weiteren
Voraussetzungen der Datenverarbeitung hinaus nur
zulässig, wenn
1. die EU-Kommission ein angemessenes Daten-

schutzniveau entsprechend den Bestimmungen des
Artikels 45 Absatz 2 Datenschutz-Grundverord-
nung festgestellt hat,

2. als geeignete Garantien Standarddatenschutzklau-
seln verwendet werden, die von der Kommission
gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Ab-
satz 2 Datenschutz-Grundverordnung erlassen
oder genehmigt worden sind.

(2)  Falls die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht
vorliegen, ist die Übermittlung zulässig, wenn
1. die betroffene Person in die vorgeschlagene Da-

tenübermittlung ausdrücklich eingewilligt hat,
nachdem sie über die für sie bestehenden mögli-
chen Risiken aufgeklärt worden ist,

2. die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrages
oder Rechtsverhältnisses zwischen der betroffenen
Person und der verantwortlichen Stelle oder zur
Durchführung von vertraglichen Maßnahmen auf
Antrag der betroffenen Person erforderlich ist,

3. die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfül-
lung eines im Interesse der betroffenen Person von
der verantwortlichen Stelle mit einer anderen na-

türlichen oder juristischen Person geschlossenen
Vertrages erforderlich ist,

4. die Übermittlung aus wichtigen Gründen des
kirchlichen Interesses notwendig ist,

5. die Übermittlung zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erfor-
derlich ist oder

6. die Übermittlung zum Schutz lebenswichtiger In-
teressen der betroffenen Person oder anderer Per-
sonen erforderlich ist, sofern die betroffene Person
aus physischen oder rechtlichen Gründen außer-
stande ist, ihre Einwilligung zu geben.

§ 11
Einwilligung

(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung,
muss die verantwortliche Stelle nachweisen können,
dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten eingewilligt hat.
(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person
durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere
Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um Ein-
willigung in verständlicher und leicht zugänglicher
Form in einer klaren und einfachen Sprache erfolgen,
sodass es von anderen Sachverhalten klar zu unter-
scheiden ist. Soweit die Erklärung unter Umständen
abgegeben worden ist, die gegen dieses Kirchengesetz
verstoßen, ist sie unwirksam.
(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwil-
ligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf
Grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene Person
wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis
gesetzt. Der Widerruf der Einwilligung muss so ein-
fach wie die Erteilung der Einwilligung sein.
(4) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig
erteilt wurde, muss dem Umstand in größtmöglichem
Maß Rechnung getragen werden, ob unter anderem die
Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbrin-
gung einer Dienstleistung, von der Einwilligung zu
einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten ab-
hängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht er-
forderlich sind.

§ 12
Einwilligung Minderjähriger

in Bezug auf elektronische Angebote
Minderjährige, denen elektronische Angebote von
kirchlichen Stellen gemacht werden, können in die
Verarbeitung ihrer Daten wirksam einwilligen, wenn
sie religionsmündig sind. Sind die Minderjährigen
noch nicht religionsmündig, ist die Verarbeitung nur
rechtmäßig, wenn die Sorgeberechtigen die Einwilli-
gung erteilt oder der Einwilligung zugestimmt haben.
Die Einwilligung der Sorgeberechtigten ist nicht er-
forderlich, wenn kirchliche Präventions- oder Bera-
tungsdienste einem Kind unmittelbar angeboten wer-
den.
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§ 13
Verarbeitung besonderer Kategorien

personenbezogener Daten
(1)  Besondere Kategorien personenbezogener Daten
dürfen nicht verarbeitet werden.
(2)  Abweichend von Absatz 1 dürfen besondere Ka-
tegorien personenbezogener Daten verarbeitet wer-
den, wenn
1. die betroffene Person in die Verarbeitung der ge-

nannten personenbezogenen Daten für einen oder
mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich einge-
willigt hat,

2. die Verarbeitung erforderlich ist, damit die ver-
antwortliche Stelle oder die betroffene Person die
ihr aus dem Arbeits- und Dienstrecht sowie dem
Recht der sozialen Sicherheit und des Sozial-
schutzes erwachsenden Rechte ausüben und ihren
diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann,
soweit dies nach kirchlichem oder staatlichem
Recht oder nach einer Dienstvereinbarung nach
den kirchlichen Mitarbeitervertretungsgesetzen,
die geeignete Garantien für die Rechte und die
Interessen der betroffenen Person vorsehen,
rechtmäßig ist,

3. die Verarbeitung zum Schutz lebenswichtiger In-
teressen der betroffenen Person oder einer ande-
ren natürlichen Person erforderlich und die be-
troffene Person aus körperlichen oder rechtlichen
Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu
geben,

4. die Verarbeitung durch eine verantwortliche Stel-
le im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und
unter der Voraussetzung erfolgt, dass sich die
Verarbeitung ausschließlich auf die Mitglieder
oder ehemalige Mitglieder der verantwortlichen
Stelle oder auf Personen, die im Zusammenhang
mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte
mit ihr unterhalten, bezieht und die personenbe-
zogenen Daten nicht ohne Einwilligung der be-
troffenen Personen nach außen offengelegt wer-
den,

5. die Verarbeitung sich auf personenbezogene Da-
ten bezieht, die die betroffene Person öffentlich
gemacht hat,

6. die Verarbeitung zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
oder bei Handlungen der Kirchengerichte im
Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich
ist,

7. die Verarbeitung auf der Grundlage kirchlichen
Rechts, das in angemessenem Verhältnis zu dem
verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des
Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene
und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der
Grundrechte und Interessen der betroffenen Per-
son vorsieht, aus Gründen eines erheblichen
kirchlichen Interesses erforderlich ist,

8. die Verarbeitung für Zwecke der Gesundheits-
vorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beur-

teilung der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten,
für die medizinische Diagnostik, die Versorgung
oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozial-
bereich oder für die Verwaltung von Systemen
und Diensten im Gesundheits- oder Sozialbereich
auf der Grundlage kirchlichen oder staatlichen
Rechts oder auf Grund eines Vertrags mit einem
Angehörigen eines Gesundheitsberufs und vor-
behaltlich der in Absatz 3 genannten Bedingun-
gen und Garantien erforderlich ist,

9. die Verarbeitung aus Gründen des öffentlichen
Interesses im Bereich der öffentlichen Gesund-
heit, wie zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und
Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversor-
gung und bei Arzneimitteln und Medizinproduk-
ten, auf der Grundlage des kirchlichen oder staat-
lichen Rechts, das angemessene und spezifische
Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Frei-
heiten der betroffenen Person, insbesondere des
Berufsgeheimnisses vorsieht, erforderlich ist,
oder

10. die Verarbeitung für im kirchlichen Interesse lie-
gende Zwecke des Archivs, der wissenschaftli-
chen oder historischen Forschung oder der Sta-
tistik erfolgt und die Interessen der betroffenen
Person durch angemessene Maßnahmen gewahrt
sind.

(3)  Besondere Kategorien personenbezogener Daten
dürfen für die in Absatz 2 Nummer 8 genannten Zwe-
cke verarbeitet werden, wenn diese Daten von Fach-
personal oder unter dessen Verantwortung verarbeitet
werden und dieses Fachpersonal nach kirchlichem
oder staatlichem Recht der Berufsgeheimnispflicht
unterliegt, oder wenn die Verarbeitung durch eine an-
dere Person erfolgt, die ebenfalls nach kirchlichem
oder staatlichem Recht einer Geheimhaltungspflicht
unterliegt.

§ 14
Verarbeitung von personenbezogenen Daten

über strafrechtliche Verurteilungen
und Straftaten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten über
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder da-
mit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln ist un-
ter den Voraussetzungen des § 6 zulässig, wenn dies
das kirchliche oder staatliche Recht, das geeignete Ga-
rantien für die Rechte der betroffenen Personen vor-
sieht, zulässt.

§ 15
Verarbeitung, für die eine Identifizierung

der betroffenen Person nicht erforderlich ist
(1)  Ist für die Zwecke, für die eine verantwortliche
Stelle personenbezogene Daten verarbeitet, die Iden-
tifizierung der betroffenen Person durch die verant-
wortliche Stelle nicht oder nicht mehr erforderlich, so
ist diese nicht verpflichtet, zur bloßen Einhaltung die-
ses Kirchengesetzes zusätzliche Informationen aufzu-
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bewahren, einzuholen oder zu verarbeiten, um die be-
troffene Person zu identifizieren.
(2)  Kann die verantwortliche Stelle in Fällen gemäß
Absatz 1 nachweisen, dass sie nicht in der Lage ist, die
betroffene Person zu identifizieren, so unterrichtet sie
die betroffene Person hierüber, sofern dies möglich ist.
In diesen Fällen finden die §§ 17 bis 24 keine Anwen-
dung, es sei denn, die betroffene Person stellt zur Aus-
übung ihrer in diesen Vorschriften niedergelegten
Rechte zusätzliche Informationen bereit, die ihre Iden-
tifizierung ermöglichen.

Kapitel 3
Rechte der betroffenen Person

§ 16
Transparente Information, Kommunikation

(1)  Die verantwortliche Stelle trifft geeignete Maß-
nahmen, um der betroffenen Person alle Informatio-
nen, die nach diesem Kirchengesetz hinsichtlich der
Verarbeitung zu geben sind, in präziser, transparenter,
verständlicher und leicht zugänglicher Form zu über-
mitteln; dies gilt insbesondere für Informationen, die
sich speziell an Minderjährige richten.
(2)  Die verantwortliche Stelle erleichtert der betrof-
fenen Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den
§§ 19 bis 25.
(3)  Die verantwortliche Stelle stellt der betroffenen
Person Informationen über die ergriffenen Maßnah-
men gemäß den §§ 20 bis 25 innerhalb von drei Mo-
naten nach Eingang des Antrags zur Verfügung. Diese
Frist kann um zwei Monate verlängert werden, wenn
dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der
Anzahl der Anträge erforderlich ist. Die verantwortli-
che Stelle unterrichtet die betroffene Person innerhalb
von drei Monaten nach Eingang über eine Fristver-
längerung zusammen mit den Gründen für die Verzö-
gerung.
(4)  Wird die verantwortliche Stelle auf den Antrag der
betroffenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet sie
die betroffene Person ohne Verzögerung, spätestens
aber innerhalb von drei Monaten nach Eingang des
Antrags über die Gründe hierfür und über die Mög-
lichkeit, bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde einzu-
legen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzule-
gen.
(5)  Informationen werden unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellt. Bei offenkundig unbegründeten oder –
insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung –
exzessiven Anträgen einer betroffenen Person kann
die verantwortliche Stelle sich weigern, auf Grund des
Antrags tätig zu werden, oder ein angemessenes Ent-
gelt verlangen.

§ 17
Informationspflicht

bei unmittelbarer Datenerhebung
(1)  Werden personenbezogene Daten bei der betrof-
fenen Person erhoben, so teilt die verantwortliche Stel-

le der betroffenen Person auf Verlangen in geeigneter
und angemessener Weise Folgendes mit:
1. den Namen und die Kontaktdaten der verantwort-

lichen Stelle,
2. gegebenenfalls die Kontaktdaten der oder des ört-

lich Beauftragten,
3. die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten

verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung,

4. gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien
von Empfängern der personenbezogenen Daten.

(2)  Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1
stellt die verantwortliche Stelle der betroffenen Person
zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten auf Verlan-
gen folgende weitere Informationen zur Verfügung:
1. falls möglich die Dauer, für die die personenbezo-

genen Daten gespeichert werden, oder falls dies
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung
dieser Dauer,

2. das Bestehen eines Rechts auf Auskunft, auf Be-
richtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der
Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit sowie ei-
nes Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung,

3. das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Auf-
sichtsbehörde,

4. ob die Bereitstellung der personenbezogenen Da-
ten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder
für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, und
welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung
hätte.

(3)  Beabsichtigt die verantwortliche Stelle, die per-
sonenbezogenen Daten für einen anderen Zweck wei-
terzuverarbeiten als den, für den die personenbezoge-
nen Daten erhoben wurden, so stellt sie der betroffe-
nen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informa-
tionen über diesen anderen Zweck und alle anderen
maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Ver-
fügung.
(4)  Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung,
wenn und soweit die betroffene Person bereits über die
Informationen verfügt, oder die Informationspflicht
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern wür-
de.

§ 18
Informationspflicht

bei mittelbarer Datenerhebung
(1)  Werden personenbezogene Daten nicht bei der
betroffenen Person erhoben, so teilt die verantwortli-
che Stelle der betroffenen Person über die in § 17 Ab-
satz 1 und 2 aufgeführten Informationen hinaus die zu
ihr gespeicherten Daten mit, auch soweit sie sich auf
Herkunft oder empfangende Stellen beziehen. § 17
Absatz 4 gilt entsprechend.
(2)  Von dieser Verpflichtung ist die verantwortliche
Stelle befreit, soweit die Daten oder die Tatsache ihrer
Speicherung auf Grund einer speziellen Rechtsvor-
schrift oder wegen überwiegender berechtigter Inter-
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essen Dritter geheim gehalten werden müssen und das
Interesse der betroffenen Person an der Auskunftser-
teilung zurücktreten muss oder wenn durch die Aus-
kunft die Wahrnehmung des Auftrags der Kirche ge-
fährdet wird.

§ 19
Auskunftsrecht der betroffenen Person

(1)  Der betroffenen Person ist auf Antrag Auskunft zu
erteilen über die zu ihr gespeicherten personenbezo-
genen Daten. Die Auskunft muss folgende Informa-
tionen enthalten:
1. die Verarbeitungszwecke,
2. die Kategorien personenbezogener Daten,
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern,

gegenüber denen die personenbezogenen Daten
offengelegt worden sind,

4. falls möglich, die geplante Dauer, für die die per-
sonenbezogenen Daten gespeichert werden, oder,
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die
Festlegung dieser Dauer,

5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder
Löschung der sie betreffenden personenbezogenen
Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung
durch die verantwortliche Stelle oder eines Wider-
spruchsrechts gegen diese Verarbeitung,

6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Auf-
sichtsbehörde,

7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der
betroffenen Person erhoben werden, alle verfüg-
baren Informationen über die Herkunft der Daten.

(2)  Auskunft darf nicht erteilt werden, soweit die Da-
ten oder die Tatsache ihrer Speicherung auf Grund ei-
ner speziellen Rechtsvorschrift oder wegen überwie-
gender berechtigter Interessen Dritter geheim gehalten
werden müssen und das Interesse der betroffenen Per-
son an der Auskunftserteilung zurücktreten muss, oder
wenn durch die Auskunft die Wahrnehmung des Auf-
trags der Kirche gefährdet wird.
(3)  Die Auskunft ist unentgeltlich.
(4)  Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit die
Auskunft einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde.

§ 20
Recht auf Berichtigung

(1)  Unrichtige personenbezogene Daten sind auf An-
trag der betroffenen Person unverzüglich zu berichti-
gen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verar-
beitung hat die betroffene Person das Recht, die Ver-
vollständigung unvollständiger personenbezogener
Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung –
zu verlangen.
(2)  Das Recht auf Berichtigung besteht nicht, wenn
die personenbezogenen Daten zu Archivzwecken im
kirchlichen Interesse verarbeitet werden. Bestreitet die
betroffene Person die Richtigkeit der personenbezo-
genen Daten, ist ihr die Möglichkeit einer Gegendar-

stellung einzuräumen. Das zuständige Archiv ist ver-
pflichtet, die Gegendarstellung den Unterlagen hinzu-
zufügen.

§ 21
Recht auf Löschung

(1)  Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn
1. ihre Speicherung unzulässig ist oder
2. ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Er-

füllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Auf-
gaben nicht mehr erforderlich ist,

3. die betroffene Person ihre Einwilligung bezüglich
der Verarbeitung ihrer Daten widerruft und es an
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung fehlt,

4. die betroffene Person gemäß § 25 Widerspruch ge-
gen die Verarbeitung einlegt und keine vorrangi-
gen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor-
liegen,

5. die Löschung der personenbezogenen Daten zur
Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen der verant-
wortlichen Stelle notwendig ist,

6. die Löschung personenbezogener Daten verlangt
wird, die bei elektronischen Angeboten, die Min-
derjährigen direkt gemacht worden sind, erhoben
wurden.

(2)  Hat die verantwortliche Stelle die personenbezo-
genen Daten öffentlich gemacht und ist sie gemäß Ab-
satz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft sie unter
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und
der Implementierungskosten angemessene Maßnah-
men, auch technischer Art, um die für die Datenver-
arbeitung verantwortlichen Stellen, die die personen-
bezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren,
dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung
aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder
von Kopien oder Replikationen dieser personenbezo-
genen Daten verlangt hat.
(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Ver-
arbeitung erforderlich ist
1. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäu-

ßerung und Information,
2. zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die

die Verarbeitung nach kirchlichem oder staatli-
chem Recht, dem die verantwortliche Stelle unter-
liegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Auf-
gabe, die im kirchlichen Interesse liegt oder in
Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt, die der ver-
antwortlichen Stelle übertragen wurde,

3. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Be-
reich der öffentlichen Gesundheit gemäß § 13 Ab-
satz 2 Nummer 8 bis 9,

4. für im kirchlichen Interesse liegende Archiv-
zwecke, wissenschaftliche oder historische For-
schungszwecke oder für statistische Zwecke,
soweit das in Absatz 1 genannte Recht voraus-
sichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Ver-
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arbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beein-
trächtigt, oder

5. zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen sowie
zur Ausübung oder Verteidigung von Rechten.

(4)  Ist eine Löschung wegen der besonderen Art der
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig ho-
hem Aufwand möglich, tritt an die Stelle des Rechts
auf Löschung das Recht auf Einschränkung der Ver-
arbeitung gemäß § 22.
(5)  Vorschriften über das Archiv- und Kirchenbuch-
wesen bleiben unberührt.

§ 22
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

(1)  Die betroffene Person hat das Recht gegenüber der
verantwortlichen Stelle auf Einschränkung der Verar-
beitung, wenn eine der folgenden Voraussetzungen
gegeben ist:
1. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird

von der betroffenen Person bestritten, und zwar für
eine Dauer, die es der verantwortlichen Stelle er-
möglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen
Daten zu überprüfen,

2. die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene
Person lehnt die Löschung der personenbezogenen
Daten ab und verlangt stattdessen die Einschrän-
kung der Nutzung der personenbezogenen Daten,

3. die verantwortliche Stelle benötigt die personen-
bezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung
nicht länger, die betroffene Person benötigt sie je-
doch zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen, oder

4. die betroffene Person hat Widerspruch gegen die
Verarbeitung gemäß § 25 eingelegt und es steht
noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe der
verantwortlichen Stelle gegenüber denen der be-
troffenen Person überwiegen.

(2)  Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 einge-
schränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten –
von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Einwilli-
gung der betroffenen Person oder zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen
natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen
eines wichtigen kirchlichen Interesses verarbeitet wer-
den.
(3)  Eine betroffene Person, die eine Einschränkung
der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird
von der verantwortlichen Stelle unterrichtet, bevor die
Einschränkung aufgehoben wird.
(4)  Bei automatisierten Dateisystemen ist technisch
sicherzustellen, dass eine Einschränkung der Verar-
beitung eindeutig erkennbar ist und eine Verarbeitung
für andere Zwecke nicht ohne weitere Prüfung mög-
lich ist.
(5)  Vorschriften über das Archiv- und Kirchenbuch-
wesen bleiben unberührt.

§ 23
Informationspflicht bei Berichtigung,

Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
Die verantwortliche Stelle teilt allen Empfängern, de-
nen personenbezogene Daten offengelegt werden, je-
de Berichtigung oder Löschung der personenbezoge-
nen Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung
nach den §§ 20 bis 22 mit, es sei denn, dies erweist
sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnis-
mäßigen Aufwand verbunden. Die verantwortliche
Stelle unterrichtet die betroffene Person über diese
Empfänger, wenn die betroffene Person dies verlangt.

§ 24
Recht auf Datenübertragbarkeit

(1)  Die betroffene Person hat das Recht, die sie be-
treffenden personenbezogenen Daten, die sie einer
verantwortlichen Stelle bereitgestellt hat, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren For-
mat zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten
einer anderen verantwortlichen Stelle ohne Behinde-
rung durch die verantwortliche Stelle, der die perso-
nenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu über-
mitteln, sofern
1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf

einem Vertrag beruht und
2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfah-

ren erfolgt.
Die betroffene Person kann verlangen, dass die per-
sonenbezogenen Daten direkt von der verantwortli-
chen Stelle einem anderen Dritten übermittelt werden,
soweit dies technisch machbar ist.
(2)  Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für
eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich ist, die im kirchlichen Interesse
liegt oder in Ausübung kirchlicher Aufsicht erfolgt,
die der kirchlichen Stelle übertragen wurde.
(3)  Das Recht gemäß Absatz 1 darf die Rechte und
Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.

§ 25
Widerspruchsrecht

(1)  Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen,
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, je-
derzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender per-
sonenbezogener Daten gemäß § 6 Nummer 1, 3, 4 oder
8 Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten im Rahmen eines
Profilings.
(2)  Der Widerspruch verpflichtet die verantwortliche
Stelle dazu, die Verarbeitung zu unterlassen, soweit
nicht an der Verarbeitung ein zwingendes kirchliches
Interesse besteht, das Interesse einer dritten Person
überwiegt oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbei-
tung verpflichtet.
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Kapitel 4
Pflichten der verantwortlichen Stellen

und Auftragsverarbeiter

§ 26
Datengeheimnis

Den bei der Datenverarbeitung tätigen Personen ist
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu ver-
arbeiten (Datengeheimnis). Diese Personen sind bei
der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis
schriftlich zu verpflichten, soweit sie nicht auf Grund
anderer kirchlicher Bestimmungen zur Verschwiegen-
heit verpflichtet wurden. Das Datengeheimnis besteht
auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

§ 27
Technische und organisatorische Maßnahmen,

IT-Sicherheit
(1)  Die verantwortliche Stelle und der kirchliche Auf-
tragsverarbeiter haben unter Berücksichtigung des
Stands der Technik, der Implementierungskosten, der
Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintritts-
wahrscheinlichkeiten und Schwere der Risiken für die
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen zu tref-
fen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau
zu gewährleisten und einen Nachweis hierüber führen
zu können. Diese Maßnahmen schließen unter ande-
rem ein:
1. die Pseudonymisierung, die Anonymisierung und

die Verschlüsselung personenbezogener Daten,
2. die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Ver-

fügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und
Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung
auf Dauer sicherzustellen,

3. die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbe-
zogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem
physischen oder technischen Zwischenfall unver-
züglich wiederherzustellen,

4. ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Be-
wertung und Evaluierung der Wirksamkeit der
technischen und organisatorischen Maßnahmen
zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbei-
tung.

(2)  Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzni-
veaus sind insbesondere die Risiken zu berücksichti-
gen, die mit der Verarbeitung verbunden sind, insbe-
sondere durch – ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig
– Vernichtung, Verlust, Veränderung, unbefugte Of-
fenlegung von oder unbefugten Zugang zu personen-
bezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf
andere Weise verarbeitet wurden.
(3)  Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Auf-
wand in einem angemessenen Verhältnis zu dem an-
gestrebten Schutzzweck steht.
(4)  Die Einhaltung eines nach dem EU-Recht zertifi-
zierten Verfahrens kann als Gesichtspunkt herange-

zogen werden, um die Erfüllung der Pflichten der ver-
antwortlichen Stelle gemäß Absatz 1 nachzuweisen.
(5)  Die verantwortliche Stelle und der kirchliche Auf-
tragsverarbeiter stellen sicher, dass natürliche Perso-
nen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben,
diese nur auf ihre Weisung verarbeiten.
(6)  Verantwortliche Stellen und Auftragsverarbeiter
sind verpflichtet, IT-Sicherheit zu gewährleisten. Das
Nähere regelt der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung der Kirchenkonferenz.

§ 28
Datenschutz durch Technikgestaltung

und datenschutzfreundliche Voreinstellungen
(1)  Unter Berücksichtigung des Stands der Technik,
der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs,
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten
und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen
Risiken für die Rechte natürlicher Personen trifft die
verantwortliche Stelle sowohl zum Zeitpunkt der Fest-
legung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum
Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung technische
und organisatorische Maßnahmen, die geeignet sind,
die Datenschutzgrundsätze wirksam umzusetzen und
die notwendigen Garantien in die Verarbeitung auf-
zunehmen, um den Anforderungen dieses Kirchenge-
setzes zu genügen und die Rechte der betroffenen Per-
sonen zu schützen.
(2)  Die verantwortliche Stelle trifft technische und
organisatorische Maßnahmen, die geeignet sind,
durch Voreinstellung grundsätzlich nur personenbe-
zogene Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen
bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist, zu
verarbeiten. Diese Verpflichtung gilt für die Menge
der erhobenen personenbezogenen Daten, den Um-
fang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre
Zugänglichkeit. Solche Maßnahmen müssen insbe-
sondere geeignet sein, dass personenbezogene Daten
nicht ohne Eingreifen der verantwortlichen Stelle
durch Voreinstellungen einer unbestimmten Zahl von
natürlichen Personen zugänglich gemacht werden.
(3)  Die Einhaltung eines nach EU-Recht zertifizierten
Verfahrens kann als Gesichtspunkt herangezogen
werden, um die Erfüllung der in den Absätzen 1 und
2 genannten Maßnahmen nachzuweisen.

§ 29
Gemeinsam verantwortliche Stellen

(1)  Legen zwei oder mehr verantwortliche Stellen ge-
meinsam die Zwecke und die Mittel zur Verarbeitung
fest, so sind sie gemeinsam verantwortliche Stellen.
Sie legen in einer Vereinbarung in transparenter Form
fest, wer welche Verpflichtung gemäß diesem Kir-
chengesetz erfüllt, soweit die jeweiligen Aufgaben der
verantwortlichen Stellen nicht durch Rechtsvorschrif-
ten festgelegt sind.
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(2)  In der Vereinbarung kann eine Anlaufstelle für die
betroffenen Personen angegeben werden. Das We-
sentliche der Vereinbarung wird der betroffenen Per-
son auf Verlangen zur Verfügung gestellt.
(3)  Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung
kann die betroffene Person ihre Rechte im Rahmen
dieses Kirchengesetzes bei und gegenüber jeder ein-
zelnen verantwortlichen Stelle geltend machen.

§ 30
Verarbeitung

von personenbezogenen Daten im Auftrag
(1)  Werden personenbezogene Daten im Auftrag
durch andere Stellen oder Personen verarbeitet, ist die
auftraggebende kirchliche Stelle für die Einhaltung
der Vorschriften dieses Kirchengesetzes und anderer
Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich.
Die in Kapitel 3 genannten Rechte sind ihr gegenüber
geltend zu machen. Zuständig für die Aufsicht ist die
Aufsichtsbehörde der beauftragenden kirchlichen
Stelle.
(2)  Für eine Auftragsverarbeitung in Drittländern gilt
§ 10.
(3)  Der Auftragsverarbeiter ist unter besonderer Be-
rücksichtigung der Eignung der von ihm getroffenen
technischen und organisatorischen Maßnahmen sorg-
fältig auszuwählen. Der Auftrag ist schriftlich zu er-
teilen, wobei insbesondere im Einzelnen festzulegen
sind:
1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrags,
2. der Umfang, die Art und der Zweck der vorgese-

henen Verarbeitung, die Art der Daten und der
Kreis der Betroffenen,

3. die nach § 27 zu treffenden technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen sowie ihre Kontrol-
le durch den Auftragsverarbeiter,

4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von
Daten,

5. die Verpflichtung der Beschäftigten des Auf-
tragsverarbeiters auf das Datengeheimnis,

6. gegebenenfalls die Berechtigung zur Begründung
sowie die Bedingungen von Unterauftragsver-
hältnissen,

7. die Kontrollrechte der beauftragenden kirchli-
chen Stelle und die entsprechenden Duldungs-
und Mitwirkungspflichten des Auftragsverarbei-
ters,

8. mitzuteilende Verstöße des Auftragsverarbeiters
oder der bei ihm beschäftigten Personen gegen
Vorschriften zum Schutz personenbezogener Da-
ten oder gegen die im Auftrag getroffenen Fest-
legungen,

9. der Umfang der Weisungsbefugnis, die sich die
beauftragende kirchliche Stelle gegenüber dem
Auftragsverarbeiter vorbehält,

10. die Rückgabe überlassener Datenträger und die
Löschung beim Auftragsverarbeiter gespeicher-
ter Daten nach Beendigung des Auftrags.

Die beauftragende kirchliche Stelle hat sich vor Be-
ginn der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig
von der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffe-
nen technischen und organisatorischen Maßnahmen
zu überzeugen. Das Ergebnis ist zu dokumentieren.
(4)  Der Auftragsverarbeiter darf die Daten nur im
Rahmen der Weisungen der kirchlichen Stelle verar-
beiten. Ist er der Ansicht, dass eine Weisung der kirch-
lichen Stelle gegen dieses Kirchengesetz oder andere
Vorschriften über den Datenschutz verstößt, hat er die
kirchliche Stelle unverzüglich darauf hinzuweisen.
(5)  Sofern die kirchlichen Datenschutzbestimmungen
auf den Auftragsverarbeiter keine Anwendung finden,
ist die kirchliche Stelle verpflichtet sicherzustellen,
dass der Auftragsverarbeiter diese oder gleichwertige
Bestimmungen beachtet. In diesem Fall dürfen sich
abweichend von Absatz 3 die Vertragsinhalte an Ar-
tikel 28 EU-Datenschutz-Grundverordnung orientie-
ren. Der Auftragsverarbeiter unterwirft sich der kirch-
lichen Datenschutzaufsicht.
(6)  Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn die
Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren oder
von Datenverarbeitungsanlagen durch andere Stellen
im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein Zugriff
auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen
werden kann.
(7)  Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse kann bestimmen, dass vor der Be-
auftragung die Genehmigung einer kirchlichen Stelle
einzuholen ist oder Mustervereinbarungen zu verwen-
den sind. Bei der Beauftragung anderer kirchlicher
Stellen kann in den Rechtsvorschriften von Absatz 3
Satz 2 Nummer 3, 5, 7 und 9 und Satz 4 abgesehen
werden.
(8)  Die Einhaltung von genehmigten Verhaltensre-
geln und die Verwendung zertifizierter und kirchlich
geprüfter Informationstechnik können herangezogen
werden, um die Erfüllung der datenschutzrechtlichen
Anforderungen durch den Auftragsverarbeiter nach-
zuweisen.

§ 31
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

(1)  Jede verantwortliche Stelle führt ein Verzeichnis
aller Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer Zuständigkeit
unterliegen. Dieses Verzeichnis enthält folgende An-
gaben:
1. den Namen und die Kontaktdaten der verantwort-

lichen Stelle und gegebenenfalls der gemeinsam
mit ihr verantwortlichen Stelle sowie gegebenen-
falls der oder des örtlich Beauftragten,

2. die Zwecke der Verarbeitung,
3. eine Beschreibung der Kategorien betroffener Per-

sonen und der Kategorien personenbezogener Da-
ten,

4. gegebenenfalls die Verwendung von Profiling,
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5. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen
die personenbezogenen Daten offengelegt worden
sind oder noch offengelegt werden, einschließlich
Empfängern in Drittländern oder internationalen
Organisationen,

6. gegebenenfalls Übermittlungen von personenbe-
zogenen Daten an ein Drittland oder an eine inter-
nationale Organisation, einschließlich der Angabe
der dort getroffenen geeigneten Garantien,

7. wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die
Löschung der verschiedenen Datenkategorien,

8. wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der
technischen und organisatorischen Maßnahmen
gemäß § 27.

(2)  Jeder Auftragsverarbeiter führt ein Verzeichnis zu
allen Kategorien von im Auftrag einer verantwortli-
chen Stelle durchgeführten Tätigkeiten der Verarbei-
tung, das Folgendes enthält:
1. den Namen und die Kontaktdaten der Auftragsver-

arbeiter und jeder verantwortlichen Stelle, in deren
Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie der
örtlich Beauftragten,

2. die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag
jeder verantwortlichen Stelle durchgeführt wer-
den,

3. gegebenenfalls Übermittlungen von personenbe-
zogenen Daten an ein Drittland oder an eine inter-
nationale Organisation, einschließlich der Angabe
der dort getroffenen geeigneten Garantien,

4. wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der
technischen und organisatorischen Maßnahmen
gemäß § 27.

(3)  Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis
ist schriftlich oder elektronisch zu führen.
(4)  Verantwortliche Stellen und Auftragsverarbeiter
stellen der Aufsichtsbehörde die Verzeichnisse auf
Anfrage zur Verfügung.
(5)  Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten
gelten nicht für verantwortliche Stellen, die weniger
als 250 Beschäftigte haben. Kirchliche Stellen, die
weniger als 250 Beschäftigte haben, erstellen Ver-
zeichnisse nach Absatz 1 und 2 nur hinsichtlich der
Verfahren, die die Verarbeitung besonderer Katego-
rien personenbezogener Daten einschließen.
(6)  Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse kann vorsehen, dass für einheitliche
Verfahren das Verzeichnis zentral geführt wird.

§ 32
Meldung von Verletzungen des Schutzes

personenbezogener Daten
an die Aufsichtsbehörde

(1)  Im Falle einer Verletzung des Schutzes personen-
bezogener Daten, die voraussichtlich zu einem nicht
unerheblichen Risiko für die Rechte natürlicher Per-
sonen führt, meldet die verantwortliche Stelle dies un-
verzüglich der Aufsichtsbehörde.

(2)  Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird,
meldet er diese der verantwortlichen Stelle unverzüg-
lich.
(3)  Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält insbeson-
dere folgende Informationen:
1. eine Beschreibung der Art der Verletzung des

Schutzes personenbezogener Daten, soweit mög-
lich mit Angabe der Kategorien und der ungefäh-
ren Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen
Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffe-
nen personenbezogenen Datensätze,

2. den Namen und die Kontaktdaten der oder des ört-
lich Beauftragten oder einer sonstigen Anlaufstelle
für weitere Informationen,

3. eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen
der Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten,

4. eine Beschreibung der von der verantwortlichen
Stelle ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnah-
men zur Behebung der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten und gegebenenfalls
Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen
nachteiligen Auswirkungen.

(4)  Wenn und soweit die Informationen nicht zur glei-
chen Zeit bereitgestellt werden können, kann die ver-
antwortliche Stelle diese Informationen unverzüglich
schrittweise zur Verfügung stellen.
(5)  Die verantwortliche Stelle hat Verletzungen des
Schutzes personenbezogener Daten zu dokumentie-
ren. Die Dokumentation hat alle mit den Vorfällen zu-
sammenhängenden Tatsachen, deren Auswirkungen
und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen zu umfassen.
Diese Dokumentation muss der Aufsichtsbehörde die
Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen die-
ses Paragrafen ermöglichen.

§ 33
Benachrichtigung

der von einer Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten betroffenen Person

(1)  Hat die Verletzung des Schutzes personenbezo-
gener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die
persönlichen Rechte natürlicher Personen zur Folge,
so benachrichtigt die verantwortliche Stelle die be-
troffene Person unverzüglich von der Verletzung.
(2)  Die Benachrichtigung der betroffenen Person hat
in klarer und einfacher Sprache zu erfolgen und enthält
zumindest die Art der Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten und die in § 32 Absatz 3 Nummer
2, 3 und 4 genannten Informationen und Maßnahmen.
(3)  Von der Benachrichtigung der betroffenen Person
kann abgesehen werden, wenn
1. die verantwortliche Stelle durch nachträgliche

Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Ri-
siko für die Rechte der betroffenen Personen ge-
mäß Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht
mehr besteht, oder
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2. die Benachrichtigung mit einem unverhältnismä-
ßigen Aufwand verbunden wäre. In diesem Fall hat
stattdessen eine im kirchlichen Bereich übliche öf-
fentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche
Maßnahme zu erfolgen, durch die die betroffenen
Personen vergleichbar wirksam informiert werden.

§ 34
Datenschutz-Folgenabschätzung

(1)  Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei
Verwendung neuer Technologien, auf Grund der Art,
des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Ver-
arbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die
Rechte natürlicher Personen zur Folge, so führt die
verantwortliche Stelle vorab eine Abschätzung der
Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für
den Schutz personenbezogener Daten durch. Für die
Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvor-
gänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine einzige
Abschätzung vorgenommen werden.
(2)  Die verantwortliche Stelle holt bei der Durchfüh-
rung einer Datenschutz-Folgenabschätzung den Rat
der oder des örtlich Beauftragten ein, sofern ein sol-
cher benannt wurde.
(3)  Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Ab-
satz 1 ist insbesondere in folgenden Fällen erforder-
lich:
1. systematische und umfassende Bewertung persön-

licher Aspekte natürlicher Personen, die sich auf
automatisierte Verarbeitung einschließlich Profi-
ling gründet und die ihrerseits als Grundlage für
Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegen-
über natürlichen Personen entfalten oder diese in
ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen,

2. umfangreiche Verarbeitung besonderer Katego-
rien von personenbezogenen Daten oder von per-
sonenbezogenen Daten über strafrechtliche Verur-
teilungen und Straftaten gemäß § 14 oder

3. systematische umfangreiche Überwachung öffent-
lich zugänglicher Bereiche.

(4)  Die Folgenabschätzung umfasst insbesondere:
1. eine systematische Beschreibung der geplanten

Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der Ver-
arbeitung, gegebenenfalls einschließlich der von
der verantwortlichen Stelle verfolgten berechtig-
ten Interessen,

2. eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhält-
nismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug
auf den Zweck,

3. eine Bewertung der Risiken für die Rechte und
Freiheiten der betroffenen Personen und

4. die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhil-
femaßnahmen, einschließlich Garantien, Sicher-
heitsvorkehrungen und Verfahren, durch die der
Schutz personenbezogener Daten sichergestellt
und der Nachweis dafür erbracht wird, dass die da-
tenschutzrechtlichen Regelungen eingehalten wer-
den.

(5)  Die Aufsichtsbehörden sollen sowohl Listen zu
Verarbeitungsvorgängen, für die gemäß Absatz 1 eine
Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist,
als auch Listen zu Verarbeitungsvorgängen, für die
keine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich
ist, erstellen und diese veröffentlichen.
(6)  Die Aufsichtsbehörden sind gehalten, den Aus-
tausch mit staatlichen Aufsichtsbehörden und dem
Europäischen Datenschutzausschuss zu suchen, um
durch die Aufstellung aufeinander abgestimmter Lis-
ten die Zusammenarbeit zwischen kirchlichen und
nicht kirchlichen Stellen zu erleichtern.
(7)  Falls die Verarbeitung auf einer Rechtsgrundlage
im kirchlichen, staatlichen oder europäischen Recht,
dem die verantwortliche Stelle unterliegt, beruht und
falls diese Rechtsvorschriften den konkreten Verar-
beitungsvorgang oder die konkreten Verarbeitungs-
vorgänge regeln und bereits im Rahmen der allgemei-
nen Folgenabschätzung im Zusammenhang mit dem
Erlass dieser Rechtsgrundlage eine Datenschutz-Fol-
genabschätzung erfolgte, gelten die Absätze 1 bis 5
nicht.
(8)  Erforderlichenfalls führt die verantwortliche Stel-
le eine Überprüfung durch, um zu bewerten, ob die
Verarbeitung gemäß der Datenschutz-Folgenabschät-
zung durchgeführt wird; dies gilt zumindest, wenn
hinsichtlich des mit den Verarbeitungsvorgängen ver-
bundenen Risikos Änderungen eingetreten sind.
(9)  Die verantwortliche Stelle konsultiert vor der Ver-
arbeitung die Aufsichtsbehörde, wenn aus der Daten-
schutz-Folgenabschätzung hervorgeht, dass die Ver-
arbeitung ein hohes Risiko zur Folge hat.

§ 35
Audit und Zertifizierung

Zur Verbesserung des Datenschutzes und der Daten-
sicherheit können Anbieter von Datenverarbeitungs-
systemen und -programmen und Daten verarbeitende
Stellen ihr Datenschutzkonzept sowie ihre techni-
schen Einrichtungen durch geeignete Stellen prüfen
und bewerten lassen sowie das Ergebnis der Prüfung
veröffentlichen. Näheres kann der Rat der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland durch Rechtsverordnung
regeln.

Kapitel 5
Örtlich Beauftragte für den Datenschutz

§ 36
Bestellung von örtlich Beauftragten

für den Datenschutz
(1)  Bei verantwortlichen Stellen sind örtlich Beauf-
tragte oder Betriebsbeauftragte für den Datenschutz
(örtlich Beauftragte) zu bestellen, wenn
1. bei ihnen in der Regel mindestens zehn Personen

ständig mit der Verarbeitung personenbezogener
Daten betraut sind, oder
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2. die Kerntätigkeit der verantwortlichen Stelle in der
umfangreichen Verarbeitung besonderer Katego-
rien personenbezogener Daten besteht.

Die Vertretung ist zu regeln.
(2)  Die Bestellung kann sich auf mehrere verantwort-
liche Stellen erstrecken. Das Recht der Evangelischen
Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann bestimmen,
dass mehrere verantwortliche Stellen zur gemeinsa-
men Bestellung eines örtlich Beauftragten verpflichtet
werden.
(3)  Zu örtlich Beauftragten dürfen nur Personen be-
stellt werden, die die zur Erfüllung ihrer Aufgaben er-
forderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzen.
Die Bestellung kann befristet für mindestens drei Jahre
erfolgen.
(4)  Zu örtlich Beauftragten sollen diejenigen nicht
bestellt werden, die mit der Leitung der Datenverar-
beitung beauftragt sind oder denen die Leitung der
kirchlichen Stelle obliegt.
(5)  Die Bestellung von örtlich Beauftragten erfolgt
schriftlich und ist der Aufsichtsbehörde und der nach
dem jeweiligen Recht für die allgemeine Aufsicht zu-
ständigen Stelle anzuzeigen; die Kontaktdaten sind zu
veröffentlichen. Ist der örtlich Beauftragte nicht Be-
schäftigter einer verantwortlichen Stelle, sind seine
Leistungen vertraglich zu regeln.
(6)  Soweit bei verantwortlichen Stellen keine Rechts-
verpflichtung für die Bestellung von Personen als ört-
lich Beauftragte besteht, hat die Leitung die Erfüllung
der Aufgabe in anderer Weise sicherzustellen.

§ 37
Stellung

(1)  Die örtlich Beauftragten sind den gesetzlich oder
verfassungsmäßig berufenen Organen der verantwort-
lichen Stellen unmittelbar zu unterstellen. Sie sind im
Rahmen ihrer Aufgaben weisungsfrei. Sie dürfen we-
gen dieser Tätigkeit nicht benachteiligt werden. Sie
können Auskünfte verlangen, Einsicht in Unterlagen
nehmen und erhalten Zugang zu personenbezogenen
Daten und den Verarbeitungsvorgängen. Die verant-
wortliche Stelle unterstützt die örtlich Beauftragten
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und stellt die not-
wendigen Mittel zur Verfügung. § 42 Absatz 6 und 7
gilt entsprechend.
(2)  Die Abberufung der örtlich Beauftragten ist nur in
entsprechender Anwendung des § 626 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches zulässig. Die Kündigung eines Ar-
beitsverhältnisses ist nur zulässig, wenn Tatsachen
vorliegen, die zur Kündigung aus wichtigem Grund
berechtigen. Gleiches gilt für den Zeitraum eines Jah-
res nach Beendigung der Bestellung.
(3)  Zur Erlangung und zur Erhaltung der erforderli-
chen Fachkunde hat die verantwortliche Stelle den
örtlich Beauftragten die Teilnahme an Fort- und Wei-
terbildungsveranstaltungen zu ermöglichen und die
Kosten zu tragen. Die dazu notwendige Freistellung

hat ohne Minderung der Bezüge oder des Erholungs-
urlaubes zu erfolgen. Im Konfliktfall kann die Auf-
sichtsbehörde angerufen werden.
(4)  Betroffene Personen und Mitarbeitende können
sich unmittelbar an die örtlich Beauftragten wenden.
(5)  Staatliche Vorschriften über Zeugnisverweige-
rungsrechte für Datenschutzbeauftragte finden für ört-
lich Beauftragte entsprechende Anwendung.
(6)  Die verantwortlichen Stellen stellen sicher, dass
örtlich Beauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig bei
allen mit dem Schutz personenbezogener Daten zu-
sammenhängenden Fragen beteiligt werden.

§ 38
Aufgaben

Die örtlich Beauftragten wirken auf die Einhaltung der
Bestimmungen für den Datenschutz hin und unterstüt-
zen die verantwortlichen Stellen bei der Sicherstellung
des Datenschutzes. Sie haben insbesondere
1. die verantwortliche Stelle und die Beschäftigten zu

beraten,
2. die ordnungsmäßige Anwendung der Datenverar-

beitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbe-
zogene Daten verarbeitet werden sollen, zu über-
wachen,

3. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
tätigen Personen zu informieren und zu schulen,

4. mit der Aufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten,
5. die verantwortliche Stelle bei der Datenschutz-

Folgenabschätzung zu beraten und deren Durch-
führung zu überwachen.

Kapitel 6
Unabhängige Aufsichtsbehörden

§ 39
Errichtung der Aufsichtsbehörden und

Bestellung der Beauftragten für den Datenschutz
(1)  Über die Einhaltung dieses Kirchengesetzes in der
Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkir-
chen und den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen
wachen unabhängige kirchliche Aufsichtsbehörden
für den Datenschutz (Aufsichtsbehörden). Jede Auf-
sichtsbehörde wird von einem oder einer Beauftragten
für den Datenschutz geleitet und nach außen vertreten.
(2)  Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
errichtet die Aufsichtsbehörde für den Bereich der
Evangelischen Kirche in Deutschland und ihres Evan-
gelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung so-
wie für die gesamtkirchlichen Werke und Einrichtun-
gen und bestellt den Beauftragten oder die Beauftragte
für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in
Deutschland.
(3)  Die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse errichten die Aufsichtsbehörde für
ihren Bereich einzeln oder gemeinschaftlich, soweit
sie die Aufgaben nicht der Aufsichtsbehörde der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland übertragen. Die
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Gliedkirchen können für die ihnen zugeordneten dia-
konischen Dienste, Einrichtungen und Werke eigene
Aufsichtsbehörden errichten.
(4)  Beauftragte für den Datenschutz sollen für min-
destens vier, höchstens acht Jahre bestellt werden. Das
Amt endet mit dem Amtsantritt einer Nachfolgerin
oder eines Nachfolgers. Die erneute Bestellung ist zu-
lässig. Das Amt ist hauptamtlich auszuüben. Neben-
tätigkeiten sind nur zulässig, soweit dadurch das Ver-
trauen in die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit
nicht gefährdet wird und sie genehmigt sind.
(5)  Zu Beauftragten für den Datenschutz dürfen nur
Personen bestellt werden, welche die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuver-
lässigkeit besitzen. Sie müssen die Befähigung zum
Richteramt oder zum höheren Dienst besitzen und ei-
ner Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land angehören. Sie sind auf die gewissenhafte Erfül-
lung ihrer Amtspflichten und die Einhaltung der kirch-
lichen Ordnung zu verpflichten.

§ 40
Unabhängigkeit

(1)  Die Aufsichtsbehörden handeln bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben und bei der Ausübung ihrer Befugnisse
völlig unabhängig. Sie unterliegen weder direkter
noch indirekter Beeinflussung von außen und ersu-
chen weder um Weisung noch nehmen sie Weisungen
entgegen.
(2)  Die Aufsichtsbehörden unterliegen der Rech-
nungsprüfung, soweit hierdurch die Unabhängigkeit
nicht beeinträchtigt wird.

§ 41
Tätigkeitsbericht

Die Aufsichtsbehörden erstellen mindestens alle zwei
Jahre einen Tätigkeitsbericht, der eine Liste der Arten
der gemeldeten Verstöße und der Arten der getroffe-
nen Maßnahmen enthalten kann. Sie übermitteln den
Bericht den jeweiligen kirchenleitenden Organen oder
den jeweiligen Leitungsorganen der Diakonischen
Werke und veröffentlichen ihn. Auf dieser Grundlage
können sie den leitenden Organen berichten.

§ 42
Rechtsstellung

(1)  Den Aufsichtsbehörden werden die Finanzmittel
zur Verfügung gestellt, die sie benötigen, um ihre Auf-
gaben und Befugnisse effektiv wahrnehmen zu kön-
nen. Die Finanzmittel sind in einem eigenen Haus-
haltsplan oder als Teil eines Gesamthaushaltes geson-
dert auszuweisen und zu verwalten.
(2)  Die Aufsichtsbehörden wählen ihr Personal aus
und besetzen die Personalstellen.
(3)  Die Beauftragten für den Datenschutz sind die
Vorgesetzten der Mitarbeitenden in den Aufsichtsbe-
hörden.
(4)  Die Beauftragten für den Datenschutz bestellen
aus dem Kreis ihrer Mitarbeitenden in den Aufsichts-

behörden einen Vertreter oder eine Vertreterin. Ver-
treter oder Vertreterin können auch Beauftragte für
den Datenschutz anderer Gliedkirchen oder der oder
die Beauftragte für den Datenschutz der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland sein.
(5)  Die Aufsichtsbehörden können Aufgaben der Per-
sonalverwaltung und Personalwirtschaft auf andere
Kirchenbehörden übertragen. Diesen kirchlichen Stel-
len dürfen personenbezogene Daten der Beschäftigten
offengelegt werden, soweit deren Kenntnis zur Erfül-
lung der übertragenen Aufgaben erforderlich ist.
(6)  Beauftragte für den Datenschutz und ihre Mitar-
beitenden sind verpflichtet, über die ihnen amtlich be-
kannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegen-
heit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im
dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offen-
kundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Ge-
heimhaltung bedürfen. Die Verpflichtung besteht auch
nach Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnis-
ses.
(7)  Beauftragte für den Datenschutz und ihre Mitar-
beitenden dürfen, auch wenn sie nicht mehr im Amt
sind, über Angelegenheiten, die der Verschwiegenheit
unterliegen, ohne Genehmigung weder vor Gericht
noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen ab-
geben. Die Entscheidung über Aussagegenehmigun-
gen treffen die Beauftragten für den Datenschutz für
sich und ihre Mitarbeitenden in eigener Verantwor-
tung. Die Beauftragten für den Datenschutz gelten als
oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 Verwal-
tungsgerichtsordnung
(8)  Eine Kündigung von Beauftragten für den Daten-
schutz im Arbeitsverhältnis ist während der Amtszeit
nur zulässig, soweit Tatsachen vorliegen, die zu einer
Kündigung aus wichtigem Grund berechtigen. Dies
gilt für den Zeitraum von einem Jahr nach Beendigung
des Amtes entsprechend.
(9)  Beauftragte für den Datenschutz im Kirchenbeam-
tenverhältnis scheiden während der Amtszeit aus dem
Dienst aus, wenn nach den Bestimmungen der §§ 76,
77, 79 oder 80 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD
die Voraussetzungen einer Entlassung oder Gründe
nach § 24 des Deutschen Richtergesetzes vorliegen,
die bei einem Richter auf Lebenszeit dessen Entlas-
sung aus dem Dienst rechtfertigen, oder wenn ein Dis-
ziplinargericht auf Entfernung aus dem Dienst er-
kennt.

§ 43
Aufgaben

(1)  Die Aufsichtsbehörden haben insbesondere die
einheitliche Anwendung und Durchsetzung des kirch-
lichen Datenschutzrechtes in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich zu überwachen und sicherzustellen.
(2)  Sie sensibilisieren, informieren und beraten die
kirchliche Öffentlichkeit sowie die verantwortlichen
Stellen und kirchlichen Auftragsverarbeiter über Fra-
gen und maßgebliche Entwicklungen des Datenschut-
zes sowie über die Vermeidung von Risiken. Sie un-
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terrichten betroffene Personen auf Anfrage über deren
persönliche Rechte aus diesem Kirchengesetz, wobei
spezifische Maßnahmen für Minderjährige besondere
Beachtung finden.
(3)  Sie schulen die örtlich Beauftragten und bilden sie
fort.
(4)  Werden personenbezogene Daten in Drittländern
verarbeitet, prüfen die Aufsichtsbehörden die Einhal-
tung der datenschutzrechtlichen Vorgaben und bera-
ten über Möglichkeiten einer gesetzeskonformen Ver-
arbeitung.
(5)  Die Aufsichtsbehörden können auf Anregung der
kirchenleitenden Organe oder von Amts wegen Gut-
achten und Stellungnahmen zu Rechtssetzungsvorha-
ben, die sich auf den Schutz von personenbezogenen
Daten auswirken, abgeben.
(6)  Die Aufsichtsbehörden können auf Anregung der
kirchenleitenden Organe oder von Amts wegen Mus-
terverträge und Standards zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten erstellen, deren Einsatz und Umset-
zung überprüfen und die Ergebnisse veröffentlichen;
sie sollen Listen gemäß § 34 Absatz 5 bereitstellen.
(7)  Kirchliche Gerichte unterliegen der Prüfung durch
die Aufsichtsbehörden nur, soweit sie in eigenen An-
gelegenheiten als Verwaltung tätig werden.
(8)  Der Prüfung durch die Aufsichtsbehörden unter-
liegen nicht:
1. Aufzeichnungen gemäß § 3 Satz 1,
2. personenbezogene Daten, die dem Post- und Fern-

meldegeheimnis oder dem Arztgeheimnis unter-
liegen, sowie personenbezogene Daten in Perso-
nalakten, wenn die betroffene Person der Prüfung
der auf sie bezogenen Daten im Einzelfall zulässi-
gerweise gegenüber den Beauftragten für den Da-
tenschutz widerspricht.

Die Aufsichtsbehörden teilen die Ergebnisse ihrer
Prüfungen den verantwortlichen Stellen mit. Damit
können Vorschläge zur Verbesserung des Datenschut-
zes, insbesondere zur Beseitigung von festgestellten
Mängeln bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, verbunden sein.
(9)  Die Beauftragten für den Datenschutz arbeiten zu-
sammen und bilden eine Datenschutzkonferenz, auf
der gemeinsame Stellungnahmen und Handreichun-
gen zu Datenschutz- und Kohärenzfragen beschlossen
werden können. Sie tauschen mit den staatlichen Auf-
sichtsbehörden für den Datenschutz Erfahrungen und
zweckdienliche Informationen aus und geben im Be-
darfsfall Stellungnahmen ab.

§ 44
Befugnisse

(1)  Die Aufsichtsbehörden können verlangen, dass
die verantwortlichen Stellen sie bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben unterstützen. Auf Verlangen ist ihnen Aus-
kunft sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten über
die Verarbeitung personenbezogener Daten zu geben,
alle diesbezüglichen Informationen bereitzustellen,

insbesondere über die gespeicherten Daten und über
die eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme. Ih-
nen ist jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen, ein-
schließlich aller Verarbeitungsanlagen und -geräte zu
gewähren, um Untersuchungen und Überprüfungen
vorzunehmen. Stellen Aufsichtsbehörden fest, dass
beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich
gegen dieses Kirchengesetz verstoßen, können sie
Hinweise geben.
(2)  Stellen die Aufsichtsbehörden Verstöße gegen die
Datenschutzbestimmungen oder sonstige Mängel bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten fest, so
beanstanden sie dies gegenüber der verantwortlichen
Stelle oder gegenüber dem Auftragsverarbeiter und
fordern zur Stellungnahme innerhalb einer gesetzten
Frist auf. Von einer Beanstandung kann abgesehen
werden, wenn es sich um unerhebliche oder inzwi-
schen beseitigte Mängel handelt. Mit der Aufforde-
rung zur Stellungnahme können Vorschläge zur Be-
seitigung der Mängel oder zur sonstigen Verbesserung
des Datenschutzes verbunden werden. Die Stellung-
nahme soll eine Darstellung der Maßnahmen enthal-
ten, die auf Grund der Mitteilung der Aufsichtsbehör-
de getroffen worden sind.
(3)  Um einen rechtmäßigen Zustand wiederherzustel-
len oder eine drohende Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten abzuwenden, sind die Auf-
sichtsbehörden befugt, anzuordnen:
1. Verarbeitungsvorgänge auf bestimmte Weise und

in einem bestimmten Zeitraum mit diesem Kir-
chengesetz in Einklang zu bringen,

2. Verarbeitungsvorgänge vorübergehend oder dau-
erhaft zu beschränken oder zu unterlassen,

3. die Übermittlung von Daten an einen Empfänger
in einem Drittland oder an eine internationale Or-
ganisation auszusetzen,

4. personenbezogene Daten zu berichtigen, zu sper-
ren oder zu löschen,

5. die von einer Verletzung des Schutzes personen-
bezogener Daten betroffene Person entsprechend
zu benachrichtigen,

6. dem Antrag der betroffenen Person zu entsprechen.
(4)  Halten die Aufsichtsbehörden einen Angemessen-
heitsbeschluss der Europäischen Kommission nach
§ 10 Absatz 1 Nummer 1 oder eine von der Europä-
ischen Kommission erlassene oder genehmigte Stan-
darddatenschutzklausel nach § 10 Absatz 1 Num-
mer 2, auf deren Gültigkeit es bei der Entscheidung
der Aufsichtsbehörden ankommt, für rechtswidrig, so
können sie ihr Verfahren aussetzen und einen Antrag
auf gerichtliche Entscheidung stellen. Soweit nicht
Besonderheiten der kirchlichen Verwaltungsgerichts-
ordnung entgegenstehen, finden die Regelungen des
§ 21 des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechende
Anwendung.
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§ 45
Geldbußen

(1)  Verstößt eine verantwortliche Stelle oder ein
kirchlicher Auftragsverarbeiter vorsätzlich oder fahr-
lässig gegen Bestimmungen dieses Kirchengesetzes,
so können die Aufsichtsbehörden Geldbußen verhän-
gen oder für den Wiederholungsfall androhen. Gegen
verantwortliche Stellen sind Geldbußen nur zu ver-
hängen, soweit sie als Unternehmen im Sinne des § 4
Nummer 9 am Wettbewerb teilnehmen.
(2)  Die Aufsichtsbehörden stellen sicher, dass die
Verhängung von Geldbußen in jedem Einzelfall wirk-
sam, verhältnismäßig und abschreckend ist.
(3)  Geldbußen werden je nach den Umständen des
Einzelfalls verhängt. Bei der Entscheidung über die
Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag
wird in jedem Einzelfall Folgendes gebührend berück-
sichtigt:
1. Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Be-

rücksichtigung der Art, des Umfangs oder des
Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie der
Zahl der von der Verarbeitung betroffenen Per-
sonen und des Ausmaßes des von ihnen erlittenen
Schadens,

2. Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Versto-
ßes,

3. jegliche von der verantwortlichen Stelle oder dem
Auftragsverarbeiter getroffenen Maßnahmen zur
Minderung des den betroffenen Personen ent-
standenen Schadens,

4. der Grad der Verantwortung der verantwortlichen
Stelle oder des Auftragsverarbeiters unter Be-
rücksichtigung der von ihnen gemäß § 27 getrof-
fenen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen,

5. etwaige einschlägige frühere Verstöße der ver-
antwortlichen Stelle oder des Auftragsverarbei-
ters,

6. die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der
Aufsichtsbehörde, um dem Verstoß abzuhelfen
und seine möglichen nachteiligen Auswirkungen
zu mindern,

7. die Kategorien personenbezogener Daten, die
von dem Verstoß betroffen sind,

8. die Art und Weise, wie der Verstoß der Auf-
sichtsbehörde bekannt wurde, insbesondere ob
und gegebenenfalls in welchem Umfang die ver-
antwortliche Stelle oder der Auftragsverarbeiter
den Verstoß mitgeteilt hat,

9. die Einhaltung der früher gegen die verantwort-
liche Stelle oder den Auftragsverarbeiter in Be-
zug auf denselben Gegenstand angeordneten
Maßnahmen, sofern solche Maßnahmen ange-
ordnet wurden,

10. jegliche anderen erschwerenden oder mildernden
Umstände im jeweiligen Fall, wie unmittelbar
oder mittelbar durch den Verstoß erlangte finan-
zielle Vorteile oder vermiedene Verluste.

(4)  Verstößt eine verantwortliche Stelle oder ein Auf-
tragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander ver-
bundenen Verarbeitungsvorgängen vorsätzlich oder
fahrlässig gegen mehrere Bestimmungen dieses Kir-
chengesetzes, so übersteigt der Gesamtbetrag der
Geldbuße nicht den Betrag für den schwerwiegends-
ten Verstoß.
(5)  Bei Verstößen werden im Einklang mit Absatz 3
Geldbußen von bis zu 500.000 Euro verhängt.
(6)  Geldbußen werden je nach den Umständen des
Einzelfalls zusätzlich oder anstelle von Maßnahmen
nach § 44 Absatz 3 verhängt.

Kapitel 7
Rechtsbehelfe und Schadensersatz

§ 46
Recht auf Beschwerde

(1)  Jede Person kann sich unbeschadet anderweitiger
Rechtsbehelfe mit einer Beschwerde an die Aufsichts-
behörde wenden, wenn sie der Ansicht ist, bei der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in ihren
Rechten verletzt worden zu sein.
(2)  Die Aufsichtsbehörde unterrichtet die betroffene
Person über den Stand und das Ergebnis der Be-
schwerde und weist auf die Möglichkeit gerichtlichen
Rechtsschutzes gemäß § 47 hin.
(3)  Niemand darf wegen der Mitteilung von Tatsa-
chen, die geeignet sind, den Verdacht aufkommen zu
lassen, dieses Kirchengesetz oder eine andere Rechts-
vorschrift über den Datenschutz sei verletzt worden,
gemaßregelt oder benachteiligt werden. Mitarbeitende
müssen für Mitteilungen an die Aufsichtsbehörde
nicht den Dienstweg einhalten.

§ 47
Rechtsweg

(1)  Der Rechtsweg zu den kirchlichen Verwaltungs-
gerichten ist eröffnet
1. für Klagen gegen Verwaltungsakte und andere

Entscheidungen der Aufsichtsbehörden,
2. für Klagen in Fällen, in denen sich die Aufsichts-

behörde nicht mit einer Beschwerde gemäß § 46
befasst oder die betroffene Person nicht innerhalb
von drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis
der erhobenen Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat,

3. für Klagen betroffener Personen gegen kirchliche
Stellen und Auftragsverarbeiter wegen einer Ver-
letzung ihrer Rechte aus diesem Kirchengesetz,

4. für Klagen der Aufsichtsbehörden gegen kirchli-
che Stellen und Auftragsverarbeiter, soweit dies
zur Durchsetzung ihrer Befugnisse erforderlich ist.

(2)  Vor Erhebung einer Klage nach Absatz 1 Nummer
1 oder 3 ist nach Maßgabe des jeweils anwendbaren
Rechts ein Vorverfahren durchzuführen.
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§ 48
Schadensersatz durch verantwortliche Stellen

(1)  Jede Person, der wegen einer Verletzung der Re-
gelungen über den kirchlichen Datenschutz ein Scha-
den entstanden ist, hat nach diesem Kirchengesetz An-
spruch auf Schadensersatz gegen die verantwortliche
Stelle. Wegen eines Schadens, der nicht Vermögens-
schaden ist, kann die betroffene Person eine angemes-
sene Entschädigung in Geld verlangen.
(2)  Eine verantwortliche Stelle wird von der Haftung
gemäß Absatz 1 befreit, wenn sie nachweist, dass sie
für den eingetretenen Schaden nicht verantwortlich ist.
(3)  Auf das Mitverschulden der betroffenen Person ist
§ 254 des Bürgerlichen Gesetzbuches und auf die Ver-
jährung sind die Verjährungsfristen für unerlaubte
Handlungen des Bürgerlichen Gesetzbuches entspre-
chend anzuwenden.
(4)  Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamt-
schuldner im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.
(5)  Vorschriften, nach denen Ersatzpflichtige in wei-
terem Umfang als nach dieser Vorschrift haften oder
nach denen andere für den Schaden verantwortlich
sind, bleiben unberührt.

Kapitel 8
Vorschriften

für besondere Verarbeitungssituationen

§ 49
Verarbeitung personenbezogener Daten

bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen
(1)  Daten von Beschäftigten dürfen nur verarbeitet
werden, soweit dies zur Begründung, Durchführung,
Beendigung oder Abwicklung des Beschäftigungsver-
hältnisses oder zur Durchführung organisatorischer,
personeller und sozialer Maßnahmen, insbesondere
auch für Zwecke der Personalplanung und des Perso-
naleinsatzes, erforderlich ist oder eine Rechtsvor-
schrift, ein Tarifvertrag oder eine Dienstvereinbarung
dies vorsieht.
(2)  Im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Straf-
taten und Amtspflichtverletzungen, die durch Be-
schäftigte begangen wurden, insbesondere zum
Schutz möglicher Betroffener, dürfen unter Beachtung
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes personenbezo-
gene Daten von Beschäftigten verarbeitet werden, so-
lange der Verdacht nicht ausgeräumt ist und die Inte-
ressen von möglichen Betroffenen dies erfordern.
(3)  Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten von Beschäftigten auf der Grundlage einer Ein-
willigung, so sind für die Beurteilung der Freiwillig-
keit der Einwilligung insbesondere die im Beschäfti-
gungsverhältnis bestehende Abhängigkeit der be-
schäftigten Person sowie die Umstände, unter denen
die Einwilligung erteilt worden ist, zu berücksichti-
gen. Freiwilligkeit kann insbesondere vorliegen, wenn
für die beschäftigte Person ein rechtlicher oder wirt-
schaftlicher Vorteil erreicht wird oder die verantwort-
liche Stelle und die beschäftigte Person gleichgela-

gerte Interessen verfolgen. Die Einwilligung bedarf
der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Um-
stände eine andere Form angemessen ist. Die verant-
wortliche Stelle hat die beschäftigte Person über den
Zweck der Datenverarbeitung und über ihr Widerrufs-
recht aufzuklären.
(4)  Eine Offenlegung der Daten von Beschäftigten an
Personen und Stellen außerhalb des kirchlichen Be-
reichs ist nur zulässig, wenn kirchliche Interessen
nicht entgegenstehen und
1. die empfangende Person oder Stelle ein überwie-

gendes rechtliches Interesse darlegt,
2. Art oder Zielsetzung der dem oder der Beschäftig-

ten übertragenen Aufgaben die Offenlegung erfor-
dert,

3. offensichtlich ist, dass die Offenlegung im Inter-
esse der betroffenen Person liegt und keine An-
haltspunkte vorliegen, dass sie in Kenntnis des
Zwecks der Offenlegung ihre Einwilligung nicht
erteilen würde oder

4. sie zur Aufdeckung einer Straftat oder Amts-
pflichtverletzung oder zum Schutz möglicher Be-
troffener erforderlich erscheint.

(5)  Die Offenlegung an künftige Dienstherren,
Dienst- oder Arbeitgeber ist nur mit Einwilligung der
betroffenen Person zulässig, es sei denn, dass eine Ab-
ordnung oder Versetzung vorbereitet wird, die der Zu-
stimmung der oder des Beschäftigten nicht bedarf,
oder dass diese zur Verhütung möglicher Straftaten
oder Amtspflichtverletzungen erforderlich erscheint.
(6)  Verlangt die verantwortliche Stelle zur Begrün-
dung oder im Rahmen eines Beschäftigungsverhält-
nisses medizinische oder psychologische Untersu-
chungen und Tests, hat sie Anlass und Zweck der
Begutachtung möglichst tätigkeitsbezogen zu be-
zeichnen. Ergeben sich keine medizinischen oder
psychologischen Bedenken, darf die verantwortliche
Stelle lediglich die Offenlegung des Ergebnisses der
Begutachtung verlangen; ergeben sich Bedenken, darf
auch die Offenlegung der festgestellten möglichst tä-
tigkeitsbezogenen Risikofaktoren verlangt werden.
Im Übrigen ist eine Weiterverarbeitung der bei den
Untersuchungen oder Tests erhobenen Daten ohne
schriftliche Einwilligung der betroffenen Person nur
für den Zweck zulässig, für den sie erhoben worden
sind.
(7)  Personenbezogene Daten, die vor Begründung ei-
nes Beschäftigungsverhältnisses erhoben wurden,
sind unverzüglich zu löschen, sobald feststeht, dass ein
solches nicht zustande kommt. Dies gilt nicht, soweit
überwiegende berechtigte Interessen der verantwort-
lichen Stelle der Löschung entgegenstehen oder die
betroffene Person in die weitere Speicherung einwil-
ligt. Nach Beendigung eines Beschäftigungsverhält-
nisses sind personenbezogene Daten zu löschen, so-
weit diese Daten nicht mehr benötigt werden.
(8)  Die Ergebnisse medizinischer oder psychologi-
scher Untersuchungen und Tests der Beschäftigten
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dürfen automatisiert nur verarbeitet werden, wenn dies
dem Schutz der oder des Beschäftigten dient.
(9)  Soweit Daten der Beschäftigten im Rahmen der
Maßnahmen zur Datensicherung gespeichert werden,
dürfen sie nicht für andere Zwecke, insbesondere nicht
für Zwecke der Verhaltens- oder Leistungskontrolle,
genutzt werden.

§ 50
Verarbeitung personenbezogener Daten

für wissenschaftliche und statistische Zwecke
(1)  Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung
und der Statistik erhobene oder gespeicherte perso-
nenbezogene Daten dürfen nur für diese Zwecke ver-
arbeitet werden.
(2)  Die Offenlegung personenbezogener Daten an an-
dere als kirchliche Stellen für Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung und der Statistik ist nur zuläs-
sig, wenn diese sich verpflichten, die offengelegten
Daten nicht für andere Zwecke zu verarbeiten und die
Vorschriften der Absätze 3 und 4 einzuhalten. Der
kirchliche Auftrag darf durch die Offenlegung nicht
gefährdet werden.
(3)  Die personenbezogenen Daten sind zu anonymi-
sieren, sobald dies möglich ist. Bis dahin sind die
Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzel-
angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeord-
net werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben
nur zusammengeführt werden, soweit der Zweck dies
erfordert.
(4)  Die Veröffentlichung personenbezogener Daten,
die für Zwecke wissenschaftlicher oder historischer
Forschung sowie der Statistik übermittelt wurden, ist
nur mit Zustimmung der übermittelnden Stelle zuläs-
sig. Die Zustimmung kann erteilt werden, wenn
1. die betroffene Person eingewilligt hat oder
2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnis-

sen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich
ist,

es sei denn, dass Grund zu der Annahme besteht, dass
durch die Veröffentlichung der Auftrag der Kirche ge-
fährdet würde.

§ 51
Verarbeitung personenbezogener Daten

durch die Medien
(1)  Soweit personenbezogene Daten von verantwort-
lichen Stellen ausschließlich für eigene journalistisch-
redaktionelle oder literarische Zwecke verarbeitet
werden, gelten von den Vorschriften dieses Kirchen-
gesetzes nur die §§ 8, 22, 25, 26 und 48. Hierunter fällt
die Herausgabe von Adressen-, Telefon- oder ver-
gleichbaren Verzeichnissen nur, wenn mit ihr zugleich
eine journalistisch-redaktionelle oder literarische Tä-
tigkeit verbunden ist.
(2)  Führt die journalistisch-redaktionelle Verarbei-
tung personenbezogener Daten zur Veröffentlichung

von Gegendarstellungen der betroffenen Person, so
sind diese Gegendarstellungen zu den gespeicherten
Daten zu nehmen und für dieselbe Zeitdauer aufzube-
wahren wie die Daten selbst.
(3)  Wird jemand durch eine Berichterstattung in sei-
nem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, so kann er
Auskunft über die der Berichterstattung zugrunde lie-
genden, zu seiner Person gespeicherten Daten verlan-
gen. Die Auskunft kann verweigert werden, soweit aus
den Daten auf die berichtenden oder einsendenden
Personen oder die Gewährsleute von Beiträgen, Un-
terlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil
geschlossen werden kann. Die betroffene Person kann
die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen.

§ 52
Videoüberwachung

öffentlich zugänglicher Räume
(1)  Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Berei-
che innerhalb und außerhalb von Dienstgebäuden mit
optisch-elektronischen Einrichtungen ist nur zulässig,
soweit sie
1. in Ausübung des Hausrechts der kirchlichen Stelle

oder
2. zum Schutz von Personen und Sachen
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen
überwiegen. Das Interesse an der nicht überwachten
Teilnahme am Gottesdienst ist besonders schutzwür-
dig.
(2)  Der Umstand der Beobachtung und der Name und
die Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sind
durch geeignete Maßnahmen zum frühestmöglichen
Zeitpunkt erkennbar zu machen.
(3)  Die Speicherung oder Verwendung von nach Ab-
satz 1 erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Er-
reichen des verfolgten Zweckes erforderlich ist und
keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige In-
teressen der Betroffenen überwiegen.
(4)  Werden durch Videoüberwachung erhobene Da-
ten einer bestimmten Person zugeordnet und verarbei-
tet, so ist diese über die jeweilige Verarbeitung zu be-
nachrichtigen. Von der Benachrichtigung kann abge-
sehen werden,
1. solange das öffentliche Interesse an der Strafver-

folgung das Recht auf Benachrichtigung der be-
troffenen Person erheblich überwiegt oder

2. wenn die Benachrichtigung im Einzelfall einen un-
verhältnismäßigen Aufwand erfordert.

(5)  Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie
zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich
sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen
einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

§ 53
Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen

Die Aufzeichnung oder Übertragung von Gottesdiens-
ten oder kirchlichen Veranstaltungen ist datenschutz-
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rechtlich zulässig, wenn die Teilnehmenden durch ge-
eignete Maßnahmen über Art und Umfang der Auf-
zeichnung oder Übertragung informiert werden.

Kapitel 9
Schlussbestimmungen

§ 54
Ergänzende Bestimmungen

(1)  Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung der
Kirchenkonferenz Durchführungsbestimmungen zu
diesem Kirchengesetz und ergänzende Bestimmungen
zum Datenschutz erlassen.
(2)  Die Gliedkirchen können für ihren Bereich Durch-
führungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz und
ergänzende Bestimmungen zum Datenschutz erlas-
sen, soweit sie dem Recht der Evangelischen Kirche
in Deutschland nicht widersprechen.
(3)  Soweit personenbezogene Daten von Sozialleis-
tungsträgern offengelegt werden, gelten zum Schutz
dieser Daten ergänzend die staatlichen Bestimmungen
entsprechend. Werden hierzu Bestimmungen gemäß
Absatz 1 erlassen, ist vorher das Evangelische Werk
für Diakonie und Entwicklung anzuhören.
(4)  Dieses Kirchengesetz soll innerhalb von fünf Jah-
ren überprüft werden.

§ 55
Übergangsregelungen

(1)  Bisherige Bestellungen der Beauftragten für den
Datenschutz gemäß den §§ 18 bis 18b des EKD-Da-
tenschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Januar 2013 (ABl. EKD S. 2, 34) gelten
fort. Für diese Bestellungen gelten die Regelungen der
§§ 39 bis 45 mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes.
(2)  Bisherige Bestellungen der Betriebsbeauftragten
und örtlichen Beauftragten für den Datenschutz ge-
mäß § 22 des EKD-Datenschutzgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 1. Januar 2013 (ABl.
EKD S. 2, 34) gelten fort. Für diese Bestellungen gel-
ten die Regelungen der §§ 36 bis 38 mit Inkrafttreten
dieses Kirchengesetzes.
(3)  Vereinbarungen nach § 11 des EKD-Datenschutz-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
1. Januar 2013 (ABl. EKD S. 2, 34), gelten fort und
sind spätestens bis zum 31. Dezember 2019 an dieses
Kirchengesetz anzupassen.
(4)  Verfahrensverzeichnisse betreffend die Video-
überwachung gemäß § 52 sind bis zum 24. Mai 2018
zu erstellen. Die Erstellung der Verfahrensverzeich-
nisse nach § 31 dieses Kirchengesetzes hat bis zum
30. Juni 2019 zu erfolgen.

§ 56
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 55 Absatz 4 tritt am Tag nach der Verkündung in
Kraft. Im Übrigen tritt dieses Kirchengesetz am

24. Mai 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt das EKD-Da-
tenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 1. Januar 2013 (ABl. EKD S. 2, 34) außer Kraft.

* * *

Ordnung für die kirchlichen
Tagungshäuser Evangelische

Familienerholungs- und Bildungsstätte
Brotterode, Evangelisches Freizeitheim

Elbenberg und Evangelische
Jugendbildungsstätte Frauenberg

Das Landeskirchenamt hat in seiner Sitzung am
20. März 2018 nachstehende Ordnung beschlossen:
Ordnung für die kirchlichen Tagungshäuser

Evangelische Familienerholungs- und
Bildungsstätte Brotterode, Evangelisches
Freizeitheim Elbenberg und Evangelische

Jugendbildungsstätte Frauenberg

§ 1
(1)  Die Evangelische Familienerholungs- und Bil-
dungsstätte Brotterode, das Evangelische Freizeit-
heim Elbenberg sowie die Evangelische Jugendbil-
dungsstätte Frauenberg sind rechtlich unselbständige
Einrichtungen der Evangelischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck. Diese Einrichtungen stehen vorwiegend
für kirchliche Veranstaltungen zur Verfügung.
(2)  Die in Absatz 1 genannten Einrichtungen (im Fol-
genden Tagungshäuser genannt) verfolgen aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige
oder kirchliche Zwecke (steuerbegünstigte Zwecke)
im Sinne der Abgabenordnung und zwar insbesondere
durch Bereitstellung der Tagungshäuser für kirchliche
Aktivitäten.
(3)  Die Tagungshäuser arbeiten selbstlos.
(4)  Etwaige Gewinne dürfen nur für kirchliche Zwe-
cke verwandt werden.
(5)  Der Betrieb, die Verwaltung und die Unterhaltung
der Tagungshäuser obliegen dem Landeskirchenamt.

§ 2
(1)  Zur Beratung des Landeskirchenamtes bei der
Führung der Tagungshäuser wird ein Beirat gebildet.
(2)  Der Beirat ist insbesondere zu den folgenden Fra-
gen zu hören:
- die Aufstellung der Budgetplanungen für die Ta-

gungshäuser,
- die Berufung und Abberufung der geschäftsfüh-

renden Person für die Tagungshäuser,
- die Entgegennahme des Jahresberichts der ge-

schäftsführenden Person,
- die Erarbeitung von Konzepten für die Tagungs-

häuser.
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§ 3
(1)  Das Landeskirchenamt beruft die Mitglieder des
Beirats. Die Amtszeit des Beirats beträgt sechs Jahre.
Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus,
soll für den Rest der Amtszeit des Beirats ein neues
Mitglied berufen werden.
(2)  Dem Beirat gehören an:
a) Ein Propst oder eine Pröpstin oder ein Dekan oder

eine Dekanin aus den Sprengeln, in denen die
Tagungshäuser liegen (d. h. max. zwei Personen),

b) zwei Personen, die das Landeskirchenamt ver-
treten,

c) bis zu sechs weitere Personen, die repräsentativ
für die Belegungsgruppen der Tagungshäuser
sind,

d) die geschäftsführende Person für die Tagungs-
stätten (mit beratender Stimme).

§ 4
(1)  Der Beirat wählt aus seiner Mitte die Vorsitzende
oder den Vorsitzenden und deren oder dessen Stell-
vertretung.
(2)  Der Beirat wird von der oder dem Vorsitzenden
mindestens zweimal jährlich unter Angabe der Tages-
ordnung einberufen.
(3)  Der Beirat ist ferner einzuberufen, wenn mindes-
tens die Hälfte seiner Mitglieder oder die geschäfts-
führende Person dies unter Benennung des Verhand-
lungsgegenstandes verlangt.
(4)  Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mehr als die
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse wer-
den mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gefasst.

(5)  Die oder der Vorsitzende des Beirats kann fach-
kundige Personen zu den Sitzungen einladen.
(6)  Über die Ergebnisse der Sitzungen des Beirats ist
eine Niederschrift durch die geschäftsführende Person
zu fertigen.
(7)  Für die Geschäftsführung des Beirats gilt Artikel
29 der Grundordnung der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck entsprechend, soweit es in dieser
Ordnung nicht abweichend geregelt ist.
(8)  Die Mitglieder des Beirats erhalten keine Gewinn-
anteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Ta-
gungshäuser.

§ 5
Diese Ordnung tritt am Tage der Beschlussfassung
durch das Landeskirchenamt der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck in Kraft. Gleichzeitig
treten die Satzung der Evangelischen Familienerho-
lungs- und Bildungsstätte Brotterode vom 3. Dezem-
ber 1999 (KABl. S. 195), die Satzung für das Haus
Waldeck-Marburg – Evangelisches Freizeitheim El-
benberg vom 15. Juli 1987 (KABl. S. 106) und die
Satzung für die Jugendbildungsstätte Frauenberg vom
31. August 2000 (KABl. S. 90) außer Kraft.

Kassel, den 26. März 2018 Landeskirchenamt
Dr. K n ö p p e l

Vizepräsident

* * *

Satzungen

Bildung des Zweckverbandes
Evangelische Tageseinrichtungen für

Kinder im Kirchenkreis Marburg
Die Kirchenvorstände der Evangelischen Kirchenge-
meinden Cappel, Ebsdorf, Fronhausen, Hassenhau-
sen, Kirchvers, Lohra und Niederweimar, Kirchen-
kreis Marburg, haben durch übereinstimmende Be-
schlüsse gemäß § 2 Absatz 1 des Kirchengesetzes über
die Gesamt- und Zweckverbände in der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck vom 18. März 1969
(KABl. S. 25), zuletzt geändert durch Kirchengesetz
vom 24. April 2015 (KABl. S. 98), die Bildung des
Zweckverbandes Evangelische Tageseinrichtungen
für Kinder im Kirchenkreis Marburg und eine Satzung
für den Zweckverband beschlossen.
Gemäß § 16 Absatz 1 des Kirchengesetzes über die
Gesamt- und Zweckverbände in der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck hat das Landeskir-

chenamt die Bildung des Zweckverbandes und die
Zweckverbandssatzung genehmigt.
Die genehmigte Satzung wird nachstehend bekannt
gemacht.

Kassel, den 9. April 2018 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat
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Satzung des Zweckverbandes
Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder

im Kirchenkreis Marburg

I. Allgemeines

§ 1 Rechtsstatus und Organe
(1)  Der Zweckverband ist gemäß § 3 Abs. 1 des Kir-
chengesetzes über die Gesamt- und Zweckverbände in
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck ei-
ne Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er nimmt
seine Aufgaben im Rahmen der kirchlichen Ordnung
in eigener Verantwortung wahr.
(2)  Organ des Zweckverbandes ist der Verbandsvor-
stand, im folgenden Vorstand genannt.
(3)  Der Zweckverband führt den Namen „Evangeli-
sche Tageseinrichtungen für Kinder im Kirchenkreis
Marburg“, im folgenden Zweckverband genannt, und
hat seinen Sitz in Marburg.

§ 2 Verbandszweck
(1)  Der Zweckverband übernimmt die Trägerschaft
der evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder in
den Mitgliedskirchengemeinden, im folgenden Ein-
richtung genannt, gemäß § 3 Abs. 1 mit allen Rechten
und Pflichten, um die Betreuung, Bildung und Erzie-
hung von Kindern entsprechend den gesetzlichen Vor-
gaben aus SGB VIII und HKJGB zu gewährleisten.
(2)  Zu den Aufgaben des Zweckverbandes gehören
insbesondere:
1. Stärkung des evangelischen Profils in der jeweili-

gen Einrichtung
2. Unterstützung der Mitgliedskirchengemeinden

und Einrichtungen bei der Einbindung der Einrich-
tungen in das kirchengemeindliche Leben

3. Sicherung angemessener inhaltlicher, finanzieller
und organisatorischer Rahmenbedingungen

4. Entwicklung und Sicherung einheitlicher Quali-
tätsstandards in den Einrichtungen

5. Förderung von Kooperationen zwischen den un-
terschiedlichen Einrichtungen

6. Qualifizierung und Entwicklung des Personals
7. Öffentlichkeitsarbeit in Absprache mit der jewei-

ligen Mitgliedskirchengemeinde
(3)  Der Zweckverband erstrebt Mitglied im Verband
evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder in Kur-
hessen-Waldeck e. V. zu werden und mit diesem eng
zusammenzuarbeiten.

§ 3 Mitglieder
(1)  Der Zweckverband wird von den evangelischen
Kirchengemeinden Cappel, Ebsdorf, Fronhausen,
Hassenhausen, Kirchvers, Lohra und Niederweimar
gebildet (Mitgliedskirchengemeinden). Bei Zusam-
menschluss mehrerer Kirchengemeinden tritt an ihre
Stelle die neu entstehende Kirchengemeinde.

(2)  Beantragt eine weitere Kirchengemeinde ihre Auf-
nahme, so ist den Kirchenvorständen der Mitglieds-
kirchengemeinden des Zweckverbandes Gelegenheit
zur Stellungnahme innerhalb von vier Monaten nach
Übermittlung des Beitrittsantrages zu geben. Nach
Ablauf dieser Frist entscheidet der Vorstand mit 2/3
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder unter
Berücksichtigung der Stellungnahmen der Mitglieds-
kirchengemeinden über den Antrag.
(3)  Der Austritt einer Mitgliedskirchengemeinde aus
dem Zweckverband bedarf einer Vereinbarung zwi-
schen dem Zweckverband und der betreffenden Kör-
perschaft. Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung
des Landeskirchenamtes. Kommt keine Vereinbarung
zustande, so entscheidet das Landeskirchenamt. Der
Austritt einer Mitgliedskirchengemeinde ist mit zwei-
jähriger Kündigungsfrist zum Ende eines Rechnungs-
jahres möglich.
(4)  Eine Auflösung des Zweckverbandes kann der
Vorstand nur in Anwesenheit von mindestens 2/3 der
satzungsgemäßen Mitglieder und mit einer Mehrheit
von mindestens von 3/4 der anwesenden Mitglieder
beschließen (siehe § 14 Absatz 2).
(5)  Beitritt, Austritt und Auflösung bedürfen der Ge-
nehmigung des Landeskirchenamtes.

§ 4 Finanzierung
(1)  Die Finanzierung der Pfarrstelle gem. § 5 Abs. 1
Nr. 1 erfolgt entsprechend den dafür geltenden lan-
deskirchlichen Regelungen. Die Kosten der kaufmän-
nischen Geschäftsführung gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 sind
in den Verwaltungskosten des Zweckverbands Kir-
chenkreisamt der Kirchenkreise Kirchhain und Mar-
burg, im folgenden Kirchenkreisamt genannt – vorbe-
haltlich einer entsprechenden Vereinbarung gemäß
§ 13 Abs. 1 Satz 2 – enthalten. Weitere Kosten (z. B.
Büro-, Reisekosten) trägt der Zweckverband.
(2)  Die Mitgliedskirchengemeinden weisen dem
Zweckverband zur Erfüllung seiner Aufgaben jährlich
ein Finanzbudget zu. Dieses errechnet sich anhand der
nicht gedeckten Aufwendungen der einzelnen Ein-
richtungen nach Abzug des kommunalen Anteils und
der anteiligen Diakoniezuweisung des Kirchenkreises
Marburg. Gemeinschaftliche Kosten werden im Ver-
hältnis der Anzahl der Gruppen gemäß der Betriebs-
erlaubnisse aufgeteilt. Das Finanzbudget wird bei den
Mitgliedskirchengemeinden vor deren Haushaltsbera-
tungen angemeldet.

II. Verbandsvorstand

§ 5 Zusammensetzung
(1)  Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
1. eine Pfarrerin oder ein Pfarrer aus dem Kirchen-

kreis Marburg mit dem Dienstauftrag Tagesein-
richtung für Kinder als Vorsitzende/r

2. eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Kir-
chenkreisamtes als stellvertretende/r Vorsitzende/
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r, der/dem die kaufmännische Geschäftsführung
übertragen wird

3. je ein von den Kirchenvorständen der Mitglieds-
kirchengemeinden aus ihrer Mitte berufenes Mit-
glied, und zwar jeweils für die laufende Amtszeit
des Kirchenvorstandes

(2)  Für die Mitglieder unter Absatz 1 Ziffer 3 ist je-
weils ein/e Stellvertreter/in zu benennen.
(3)  Beratend an den Sitzungen des Vorstands kann bei
Bedarf die zuständige Fachberatung der Diakonie
Hessen teilnehmen. Darüber hinaus steht es dem Vor-
stand frei, fachkundige Personen zu bestimmten The-
men hinzuzuziehen. Dies könnten Mitglieder der Kir-
chenvorstände, Elternvertreter, Leitungskräfte etc.
sein.

§ 6 Arbeitsweise des Vorstandes
(1)  Der Vorstand wird von dem/der Vorsitzenden oder
dessen Stellvertreter/in nach Bedarf, mindestens je-
doch einmal im Quartal einberufen.
(2)  Der Vorstand ist einzuberufen, wenn eine Mit-
gliedskirchengemeinde oder der Kirchenkreisvor-
stand des Kirchenkreises Marburg dies unter Angabe
des Verhandlungsgegenstandes beim Vorsitz bean-
tragt.
(3)  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte
der Mitglieder, darunter das vorsitzende Mitglied oder
dessen Stellvertretung anwesend sind.
(4)  Für die Geschäftsführung gelten die Artikel 29 bis
32 der Grundordnung der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck entsprechend.

§ 7 Aufgaben des Vorstandes
Der Vorstand hat folgende Aufgaben:
1. Strategische Entwicklung und inhaltliche Ausrich-

tung des Zweckverbandes
2. Wirtschaftliche Steuerung
3. Beschlussfassung über den Haushalt
4. Feststellung des Jahresabschlusses des Zweckver-

bandes und Beschlussfassung über die Erteilung
der Entlastung der für die laufende Geschäftsfüh-
rung zuständigen Mitglieder des Vorstandes. Ge-
schäftsführende Vorstandsmitglieder haben inso-
fern kein Stimmrecht

5. Abschluss von Verträgen von grundsätzlicher Be-
deutung (insbesondere Betriebsverträge mit den
Kommunen)

6. Beschluss von Geschäftsordnungen und ggf. wei-
teren Regelungen zum Arbeitsablauf

§ 8 Geschäftsführender Vorstand
(1)  Vorsitzende/r und kaufmännische Geschäftsfüh-
rung bilden den geschäftsführenden Vorstand. Sie ver-
treten sich gegenseitig.
(2)  Der geschäftsführende Vorstand ist für alle Auf-
gaben des Zweckverbandes zuständig, die nicht ge-
mäß § 9 des Kirchengesetzes über die Gesamt- und

Zweckverbände oder § 7 dieser Satzung dem Vorstand
vorbehalten sind. Dies sind insbesondere Finanzen,
Personalmanagement, Gremienarbeit, Verhandlun-
gen, Kontaktpflege und Geschäftsführung des Zweck-
verbandes.
(3)  Der/Die Vorsitzende/r ist verantwortlich für die
Dienst- und Fachaufsicht.
(4)  Die Aufgabenverteilung zwischen Vorsitzendem/
r und kaufmännischer Geschäftsführung regelt eine
Geschäftsordnung.
(5)  Der geschäftsführende Vorstand trifft sich zu re-
gelmäßigen Arbeitssitzungen.
(6)  Der Vorstand ist bei der Besetzung der Stelle des/
der Vorsitzenden im Rahmen der geltenden Vorschrif-
ten zu beteiligen. Die Besetzung der Stelle der kauf-
männischen Geschäftsführung erfolgt durch das Kir-
chenkreisamt im Benehmen mit dem Vorstand.

§ 9 Vertretung des Zweckverbandes
Der Zweckverband wird gerichtlich und außergericht-
lich vom Vorstand vertreten. Dabei sind der/die Vor-
sitzende und dessen Stellvertreter/in gemeinschaftlich
oder jeweils zusammen mit einem weiteren Mitglied
des Vorstandes vertretungsberechtigt. Der Vorstand
kann im Einzelfall die Übertragung der Vertretungs-
berechtigung auf ein Vorstandsmitglied beschließen.
Der Vorstand kann in der Geschäftsordnung gemäß
§ 8 Abs. 4 für dort näher bestimmte Rechtsgeschäfte
die Vertretungsberechtigung durch den/die Vorsitzen-
de/n oder die kaufmännische Geschäftsführung be-
schließen.

III. Beteiligung der Mitgliedskirchengemeinden

§ 10 Mitwirkung
(1)  Die Mitgliedskirchengemeinden sind gem. § 5
Abs. 1 Nr. 3 jeweils durch ein Kirchenvorstandsmit-
glied im Vorstand vertreten.
(2)  Die Mitgliedskirchengemeinden werden am Ein-
stellungs- und Bewerbungsverfahren für die Mitarbei-
tenden der Einrichtungen beteiligt. Näheres regelt eine
vom Vorstand zu erlassende Geschäftsordnung.
(3)  Die Konzeptionen für die Einrichtungen werden
vor Beschlussfassung durch den Vorstand mit dem je-
weiligen Kirchenvorstand abgestimmt.

§ 11 Kindertagesstättenausschüsse
(1)  Für jede Einrichtung wird ein Kindertagesstätten-
ausschuss gebildet, um die Einbindung der Kinderta-
gesstättenarbeit in das kirchengemeindliche Leben zu
fördern sowie die religionspädagogische Arbeit und
konzeptionelle Weiterentwicklung zu begleiten.
(2)  Die Kindertagesstättenausschüsse setzen sich wie
folgt zusammen:
1. eine Pfarrerin oder ein Pfarrer der Mitgliedskir-

chengemeinde
2. das Vorstandsmitglied der Mitgliedskirchenge-

meinde gemäß § 5 Absatz 1 Ziffer 3
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3. ein bis drei weitere von der Mitgliedskirchenge-
meinde zu benennende Mitglieder

Die Leitung der Tageseinrichtung für Kinder nimmt
beratend an den Sitzungen teil, soweit der Ausschuss
nicht eine interne Beratung beschließt. Der/Die Vor-
sitzende des Vorstandes oder dessen Stellvertreter/in
nehmen bei Bedarf beratend an den Sitzungen teil.
(3)  Jeder Kindertagesstättenausschuss tagt mindes-
tens zweimal jährlich. Das jeweilige Vorstandsmit-
glied der Mitgliedskirchengemeinde lädt dazu ein.

§ 12 Kuratorium
Für die Einrichtungen kann mit der politischen Ge-
meinde ein Kuratorium eingerichtet werden. Die Re-
gelungen finden sich in den jeweiligen Betriebsver-
trägen.

IV. Verwaltung

§ 13 Verwaltung
(1)  Verwaltung und Kassenführung des Zweckver-
bandes sind bereits kraft Gesetzes Aufgabe des Kir-
chenkreisamtes. Weitere Aufgaben können durch eine
kirchenrechtliche Vereinbarung gemäß § 3 Absatz 4
des Kirchengesetzes über die Kirchenkreisämter in der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck zwi-
schen dem Zweckverband und dem Kirchenkreisamt
übertragen werden.
(2)  Der Zweckverband übernimmt die Verwaltung der
Liegenschaft bezüglich der Bewirtschaftung, der
Schönheitsreparaturen und der genehmigungsfreien
Baumaßnahmen im Sinne von § 14 Absatz 2 des Kir-
chengesetzes über die Vermögensaufsicht in der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, so-
fern nicht Rechte Dritter betroffen sind. Die darüber-
hinausgehende bauliche Unterhaltung bleibt in der
Zuständigkeit der Eigentümer der Liegenschaft. Sie
kann durch gesonderte vertragliche Vereinbarung auf
den Zweckverband übertragen werden.

V. Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 14 Schlussbestimmungen
(1)  Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck in Kraft. Der Zweck-
verband übernimmt den Betrieb der ihm übertragenen
Einrichtungen zum 01. Januar des auf die Veröffent-
lichung folgenden Jahres.
(2)  Der Erlass und die Abänderung der Satzung sowie
die Auflösung des Zweckverbandes bedürfen über-
einstimmender Beschlüsse der beteiligten Kirchen-
vorstände.
(3)  Die Bestimmungen des Kirchengesetzes der Evan-
gelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck über die
Gesamt- und Zweckverbände gelten ergänzend.

* * *

Änderung der Satzung des
Evangelischen Gesamtverbandes

Östliches Waldecker Land
Die Verbandsvertretung des Evangelischen Gesamt-
verbandes Östliches Waldecker Land hat in ihrer Sit-
zung am 14. September 2017 eine Änderung der Sat-
zung vom 3. Februar 2004 (KABl. S. 145), zuletzt ge-
ändert durch Beschluss der Verbandsvertretung vom
8. Oktober 2015 (KABl. 2016 S. 11), beschlossen.
Diese ist gemäß § 16 Absatz 1 des Kirchengesetzes
über die Gesamt- und Zweckverbände in der Evange-
lischen Kirche von Kurhessen-Waldeck vom Landes-
kirchenamt genehmigt worden und tritt zum 1. Januar
2018 in Kraft.
Die Satzungsänderung wird nachstehend bekannt ge-
macht.

Kassel, den 9. April 2018 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

1. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„Dem Gesamtverband gehören an:
1. Kirchengemeinde Braunsen
2. Kirchengemeinde Herbsen
3. Kirchengemeinde Külte
4. Kirchengemeinde Landau
5. Kirchengemeinde Lütersheim
6. Kirchengemeinde Neu-Berich
7. Kirchengemeinde Schmillinghausen
8. Kirchengemeinde Volkmarsen

2. § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
„aus der Kirchengemeinde Wetterburg 1 Mitglied“
wird gestrichen.

3. § 14 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„Der Verbandsvorstand besteht aus neun stimm-
berechtigten Mitgliedern der Verbandsvertretung.
Ihm gehören an:
1. das vorsitzende Mitglied,
2. das stellvertretende, vorsitzende Mitglied,
3. sieben weitere Mitglieder der Mitgliedsge-

meinden, für die je eine Stellvertretung zu wäh-
len ist.“

* * *
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Urkunden

Urkunde
über die Aufhebung und Errichtung

von Pfarrstellen im Bereich der
Kirchengemeinden Hohenkirchen,

Immenhausen, Mariendorf und
Mönchehof gemäß Artikel 51 Absatz 1
der Grundordnung der Evangelischen

Kirche von Kurhessen-Waldeck
I.

Die Pfarrstellen Hohenkirchen, Immenhausen (1.) und
(2.) sowie Mönchehof, Kirchenkreis Hofgeismar, wer-
den aufgehoben.
Der mit der Pfarrstelle Mönchehof verbundene über-
gemeindliche Zusatzauftrag entfällt.

II.
Die Kirchengemeinden Hohenkirchen, Immenhausen,
Mariendorf und Mönchehof werden pfarramtlich ver-
bunden.
In diesem Kirchspiel werden die Pfarrstellen Immen-
hausen-Espenau (1.), Immenhausen-Espenau (2.) und
Immenhausen-Espenau (3.) errichtet. Die Pfarrstelle
Immenhausen-Espenau (1.) ist mit einem regionalen
Dienstauftrag verbunden.

III.
Der Beschluss tritt am 1. März 2018 in Kraft.

Kassel, den 26. Februar 2018 Der Bischof
In Vertretung

L.S. B ö t t n e r
Prälat

* * *

Nachtrag zur
Urkunde

über die Vereinigung der
Evangelischen Kirchengemeinden

Rothwesten und Wahnhausen
vom 10.03.2004

I.
Mit Beschluss des Landeskirchenamtes vom
24.02.2004 (KABl. S. 69) wurden die Evangelischen
Kirchengemeinden Rothwesten und Wahnhausen zur
Evangelischen Kirchengemeinde Rothwesten-Wahn-
hausen vereinigt.

II.
Als Folge aus der Vereinigung geht das Grundvermö-
gen wie nachstehend aufgeführt über:

1. Aus dem Grundvermögen der „Evangelische Kir-
chengemeinde, Fuldatal-Rothwesten“ gehen die
nachfolgend aufgeführten Grundstücke auf die
„Evangelische Kirchengemeinde Rothwesten-
Wahnhausen“ über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Rothwes-
ten

752 Rothwes-
ten

3 130 0,4550

Rothwes-
ten

752 Rothwes-
ten

3 22/43 0,2316

2. Aus dem Grundvermögen der „Die Kirche Ful-
datal-Wahnhausen“ gehen die nachfolgend auf-
geführten Grundstücke auf die „Evangelische
Kirchengemeinde Rothwesten-Wahnhausen“
über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Wahn-
hausen

493 Wahn-
hausen

7 62 0,1121

Wahn-
hausen

493 Wahn-
hausen

8 378/188 0,0361

Wahn-
hausen

493 Wahn-
hausen

7 218/103 0,1220

Wahn-
hausen

493 Wahn-
hausen

7 72 0,0670

Wahn-
hausen

493 Wahn-
hausen

8 508/172 0,2131

3. Aus dem Grundvermögen der „Pfarrei Wahnhau-
sen Fuldatal“ gehen die nachfolgend aufgeführ-
ten Grundstücke auf die „Pfarrei der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Rothwesten-Wahnhau-
sen“ über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Wahn-
hausen

499 Wahn-
hausen

1 8 1,4796

Wahn-
hausen

499 Wahn-
hausen

4 12 0,9678

Wahn-
hausen

499 Wahn-
hausen

7 80 1,2155

Wahn-
hausen

499 Wahn-
hausen

10 4 0,8522

Wahn-
hausen

499 Wahn-
hausen

9 31/3 0,0113

Wahn-
hausen

499 Wahn-
hausen

9 31/12 0,9286
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Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Wahn-
hausen

499 Wahn-
hausen

9 31/9 0,0830

Wahn-
hausen

499 Wahn-
hausen

2 1 9,2219

Wahn-
hausen

499 Wahn-
hausen

9 96/1 0,0601

Wahn-
hausen

499 Wahn-
hausen

9 100/1 0,1177

Wahn-
hausen

499 Wahn-
hausen

9 31/15 0,0688

Wahn-
hausen

499 Wahn-
hausen

9 129/3 0,0007

4. Aus dem Grundvermögen der „Pfarrei zu Wahn-
hausen“ gehen die nachfolgend aufgeführten
Grundstücke auf die „Pfarrei der Evangelischen
Kirchengemeinde Rothwesten-Wahnhausen“
über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Wahn-
hausen

316 Wahn-
hausen

9 31/5 0,0531

Wahn-
hausen

316 Wahn-
hausen

9 31/4 0,0553

5. Aus dem Grundvermögen der „Pfarrei zu Wahn-
hausen“ gehen die in den nachfolgend aufgeführ-
ten Erbbaugrundbüchern genannten Grundstücke
auf die „Pfarrei der Evangelischen Kirchenge-
meinde Rothwesten-Wahnhausen“ über:

Erbbau-
grund-

buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Wahn-
hausen

322 Wahn-
hausen

9 31/5 0,0531

Erbbau-
grund-

buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Wahn-
hausen

321 Wahn-
hausen

9 31/4 0,0553

6. Aus dem Grundvermögen der „Pfarrei Wahnhau-
sen Fuldatal“ gehen die in den nachfolgend auf-
geführten Erbbaugrundbüchern genannten
Grundstücke auf die „Pfarrei der Evangelischen
Kirchengemeinde Rothwesten-Wahnhausen“
über:

Grund-
buch von

Blatt Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Wahn-
hausen

360 Wahn-
hausen

9 31/9 0,0830

Wahn-
hausen

350 Wahn-
hausen

9 31/15 0,0688

Wahn-
hausen

350 Wahn-
hausen

9 129/3 0,0007

III.
Dieser Nachtrag tritt nach seiner Veröffentlichung in
Kraft.

Kassel, den 27.03.2018 Landeskirchenamt
L.S. K o c h

Landeskirchenrat

* * *

Bekanntmachungen

Auflösung des Evangelischen
Gesamtverbandes Raboldshausen

und Mühlbach
Die Gesamtverbandsvertretung des Evangelischen
Gesamtverbandes Raboldshausen und Mühlbach hat
in ihrer Sitzung am 23. Juni 2017 die Auflösung des
Gesamtverbandes mit Ablauf des 31. Dezember 2017
beschlossen.
Gemäß § 2 Absatz 7 des Kirchengesetzes über die Ge-
samt- und Zweckverbände in der Evangelischen Kir-

che von Kurhessen-Waldeck vom 18. März 1969
(KABl. S. 25), zuletzt geändert durch Kirchengesetz
vom 24. April 2015 (KABl. S. 113), wird die vom
Landeskirchenamt genehmigte Auflösung des Ge-
samtverbandes bekannt gemacht.

Kassel, den 29. März 2018 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat
* * *
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Außergeltungsetzen eines Dienstsiegels
hier: Evangelisch-Reformierte
Kirchengemeinde Dohrenbach

Das Dienstsiegel der „Evangelisch-Reformierten Kir-
chengemeinde Dohrenbach“ wurde außer Geltung ge-
setzt.

Kassel, den 4. April 2018 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

* * *

Außergeltungsetzen von Dienstsiegeln
hier: Evangelischer Gesamtverband

Istha-Oelshausen
Das Dienstsiegel des bisherigen Evangelischen Ge-
samtverbandes Istha-Oelshausen wird aufgrund der
nachträglichen Aufnahme der Kirchengemeinde
Bründersen in den Evangelischen Gesamtverband
Bründersen-Istha-Oelshausen außer Geltung gesetzt.

Kassel, den 4. April 2018 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

* * *

Außergeltungsetzen eines Dienstsiegels
hier: Evangelischer Gesamtverband

Raboldshausen und Mühlbach
Das Dienstsiegel des Evangelischen Gesamtverban-
des Raboldshausen und Mühlbach wird aufgrund der
Auflösung des Gesamtverbandes mit Ablauf des
31. Dezember 2017 außer Geltung gesetzt.

Kassel, den 29. März 2018 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

* * *

Austritt der Evangelischen
Kirchengemeinde Wetterburg aus dem

Evangelischen Gesamtverband
Östliches Waldecker Land

Durch übereinstimmende Beschlüsse des Kirchenvor-
standes der Evangelischen Kirchengemeinde Wetter-
burg vom 11. Mai 2017, Kirchenkreis Twiste-Eisen-
berg, der Verbandsvertretung des Evangelischen Ge-
samtverbandes Östliches Waldecker Land vom
14. September 2017 sowie aufgrund der zwischen den
Beteiligten getroffenen Vereinbarung tritt die Evan-
gelische Kirchengemeinde Wetterburg mit Ablauf des
31. Dezember 2017 aus dem Evangelischen Gesamt-
verband Östliches Waldecker Land aus.
Das Landeskirchenamt hat den Austritt und die Ver-
einbarung gemäß § 16 Absatz 1 und § 2 Absatz 4 des
Kirchengesetzes über die Gesamt- und Zweckverbän-
de in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Wal-
deck genehmigt.

Kassel, den 9. April 2018 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

* * *

Dienstwohnungsvorschriften für
Angestellte und Arbeiter im Bereich

der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck
(KABl. 1986 S. 79);

hier: Entgelt bei Anschluss der Heizung
an dienstliche Versorgungsleitungen

Aufgrund der Durchführungsbestimmungen Nr. 23.2
der Dienstwohnungsvorschriften für Angestellte und
Arbeiter im Bereich der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck vom 12. August 1986 (KABl.
S. 106) werden hiermit die für die endgültige Berech-
nung des Entgelts bei Anschluss der Heizung von
Dienstwohnungen an dienstliche Versorgungsleitun-
gen maßgeblichen Beträge für den Abrechnungszeit-
raum 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 bekannt gegeben.

Energieträger je m² Wohnfläche der be-
heizbaren Räume

fossile Brennstoffe 8,93 €
Fernheizung und übri-
ge Heizungsarten

12,35 €

Kassel, den 16. März 2018 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

* * *
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Bekanntgabe der Pauschale
nach § 2 Absatz 2

der Verordnung über die Erstattung
von Nebenkosten im Amtsbereich der

Pfarrdienstwohnung vom
22. Dezember 2015 (KABl. 2016 S. 10)
Zur Festsetzung der Erstattung der auf den Amtsbe-
reich entfallenden Nebenkosten wird für das Jahr 2018
die Pauschale für die Beheizung des Amtsbereichs be-
kannt gegeben. Sie beträgt 267,90 Euro.
Sofern für die Beheizung der Pfarrdienstwohnung kei-
ne Heizung mit fossilen Brennstoffen, sondern eine
Fernheizung bzw. eine übrige Heizungsart vorhanden
ist, beträgt die Pauschale 370,50 Euro.

Kassel, den 20. März 2018 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

* * *

Änderung der Entschädigungsordnung
der Diakonie Hessen

Der Aufsichtsrat der Diakonie Hessen – Diakonisches
Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck
e. V. hat in seiner Sitzung am 14. März 2018 folgende
Änderungen der Ordnung über die Entschädigung der
Mitglieder des Kirchengerichts für Mitarbeitervertre-
tungssachen, der Schlichtungsstelle und des Schlich-
tungsausschusses der Arbeitsrechtlichen Kommission
der Diakonie Hessen sowie der Mitglieder des Inte-
rimsgremiums (Entschädigungsordnung – EntschO)
vom 11. September 2013, zuletzt geändert am
16. März 2016, KABl. S. 63, beschlossen:
1. In der Überschrift wird hinter den Wörtern „der

Schlichtungsstelle“ das Wort „und“ durch ein
„Komma“ ersetzt und hinter den Wörtern „Diako-
nie Hessen“ die Worte „und der oder des Vorsit-
zenden des Landeskirchengerichts der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck nach der
ARRO.DH“ eingefügt.

2. In § 1 Absatz 1 wird hinter den Wörtern „der
Schlichtungsstelle“ das Wort „und“ durch ein
„Komma“ ersetzt und die Worte „des Diakoni-
schen Werks“ durch die Worte „der Diakonie Hes-
sen und des Landeskirchengerichts der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck“ ersetzt.

3. § 2 wird wie folgt neu gefasst:
„Die Diakonie Hessen erstattet den Mitgliedern
des Kirchengerichts für Mitarbeitervertretungssa-
chen, der Schlichtungsstelle, des Schlichtungsaus-
schusses der Arbeitsrechtlichen Kommission der
Diakonie Hessen und dem oder der Vorsitzenden
des Landeskirchengerichts der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck sowie den Mitglie-
dern des Interimsgremiums auf Nachweis die ent-

standenen Reisekosten auf Basis der geltenden
Reisekostenbestimmungen.“

Die Änderungen treten am 14. März 2018 in Kraft.

Vorstehende Änderung wird hiermit bekannt gegeben.

Kassel, den 26. März 2018 Landeskirchenamt
Dr. W e l l e r t

Landeskirchenrätin

* * *

Ordnung zur Anerkennung eines
Dienstgeberverbandes, zum Wechsel in

kirchengemäße
Tarifvertragsbeziehungen und zur

Rückkehr in das Verfahren der
Arbeitsrechtsregelung durch die
Arbeitsrechtliche Kommission

vom 14. März 2018
Der Aufsichtsrat der Diakonie Hessen – Diakonisches
Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck
e. V. hat aufgrund der §§ 2a und 2b des Arbeitsrechts-
regelungsgesetzes Diakonie Hessen (ARRG.DH) die
folgende Ordnung beschlossen:

§ 1
Anerkennung eines Dienstgeberverbandes

(1)  Ein Dienstgeberverband im Sinne des § 13 Absatz
3 Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz (ARGG-
EKD), der die Funktion eines Tarifpartners kirchen-
gemäßer Tarifvertragsbeziehungen im Bereich der Di-
akonie Hessen nach § 2 ARRG.DH wahrnimmt
(Dienstgeberverband in der Diakonie Hessen), bedarf
gemäß § 2a Absatz 1 Ziffer 1 ARRG.DH einer Aner-
kennung durch den Aufsichtsrat der Diakonie Hessen.
(2)  Als Dienstgeberverband in der Diakonie Hessen
wird ein Dienstgeberverband anerkannt,
1. der die Funktion eines Tarifpartners kirchengemä-

ßer Tarifvertragsbeziehungen im Bereich der Dia-
konie Hessen nach § 2 ARRG.DH wahrnimmt,

2. der die Anforderungen an Vereinigungen von Ar-
beitgebern im Sinne des § 2 Tarifvertragsgesetz
(TVG) erfüllt und

3. der sich auf die Grundsätze nach den §§ 2 bis 5
ARGG-EKD und die Anforderungen nach den
§§ 13 und 14 ARGG-EKD verpflichtet. Die Ver-
pflichtung auf die kirchengemäße Arbeitsrechtsre-
gelung muss insbesondere dadurch deutlich wer-
den, dass in den Statuten des Dienstgeberverban-
des die uneingeschränkte Friedenspflicht nach § 13
Absatz 2 ARGG-EKD und die verbindliche Kon-
fliktlösung durch Schlichtung nach § 14 ARGG-
EKD anerkannt werden.

Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck - 4/2018   87



(3)  Die Anerkennung als Dienstgeberverband in der
Diakonie Hessen erfolgt auf Antrag des Dienstgeber-
verbandes. Der Antrag auf Anerkennung muss die zur
Beurteilung der Voraussetzungen nach den Absätzen
1 und 2 erforderlichen Unterlagen enthalten, insbe-
sondere die Statuten des Dienstgeberverbandes.
(4)  Der Aufsichtsrat holt Stellungnahmen der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und Nassau und der Evan-
gelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck zur Beur-
teilung der Frage ein, ob die Statuten des Dienstge-
berverbandes die Anforderungen der §§ 13 und 14
ARGG-EKD erfüllt.
(5)  Der Dienstgeberverband ist verpflichtet, dem Auf-
sichtsrat unverzüglich Änderungen der Statuten mit-
zuteilen, die Auswirkungen auf die Anerkennung der
uneingeschränkten Friedenspflicht nach § 13 Absatz
2 ARGG-EKD oder der verbindlichen Konfliktlösung
durch Schlichtung nach § 14 ARGG-EKD haben kön-
nen.

§ 2
Rücknahme der Anerkennung eines

Dienstgeberverbandes
(1)  Die Anerkennung als Dienstgeberverband in der
Diakonie Hessen nach § 1 ist für die Zukunft zurück-
zunehmen, wenn nachträglich Tatsachen bekannt wer-
den, bei deren Kenntnis die Anerkennung nicht be-
schlossen worden wäre oder wenn eine der Voraus-
setzungen nach § 1 Absatz 2 nachträglich wegfällt. Die
Anerkennung ist insbesondere zurückzunehmen,
wenn der Dienstgeberverband die Anforderungen der
§§ 13 und 14 ARGG-EKD nicht erfüllt. Das ist der
Fall, wenn die Statuten des Dienstgeberverbandes die
uneingeschränkte Friedenspflicht nach § 13 Absatz 2
ARGG-EKD oder die verbindliche Konfliktlösung
durch Schlichtung nach § 14 ARGG-EKD nicht oder
nicht mehr anerkennt.
(2)  Zur Vorbereitung der Rücknahme der Anerken-
nung gilt § 1 Absatz 4 entsprechend. Vor Rücknahme
der Anerkennung soll dem betroffenen Dienstgeber-
verband Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wer-
den.

§ 3
Wechsel in kirchengemäße
Tarifvertragsbeziehungen

(1)  Der Aufsichtsrat stellt den Wechsel eines Dienst-
gebers in kirchengemäße Tarifvertragsbeziehungen
gemäß § 2a Absatz 2 Satz 2 ARRG.DH nach schrift-
licher Anzeige des Dienstgebers zu dem Zeitpunkt
fest, an dem erstmalig die Voraussetzungen nach § 2a
Absatz 1 ARRG.DH vorlagen.
(2)  Die schriftliche Anzeige des Dienstgebers muss
die zur Beurteilung der Voraussetzungen nach § 2a
Absatz 1 ARRG.DH erforderlichen Unterlagen ent-
halten. Insbesondere sind folgende Unterlagen vorzu-
legen:
- eine schriftliche Bestätigung über die Vollmit-

gliedschaft in einem vom Aufsichtsrat nach § 1 an-

erkannten Dienstgeberverband sowie den Zeit-
punkt der Aufnahme und

- die kirchengemäßen Tarifverträge, die auf die Ar-
beitsverhältnisse bei dem Dienstgeber zwingend
und unmittelbar zum Zeitpunkt des Eintritts in den
Dienstgeberverband anzuwenden sind.

(3)  Die Vorprüfung zur Kirchengemäßheit der Tarif-
verträge erfolgt durch die Diakonie Hessen. Der Auf-
sichtsrat holt Stellungnahmen der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau und der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck zur Beurteilung der Fra-
ge ein, ob die vorgelegten Tarifverträge die Anforde-
rungen der §§ 13 und 14 ARGG-EKD erfüllen.
(4)  Der Aufsichtsrat teilt dem anzeigenden Dienstge-
ber das Ergebnis der Prüfung mit.

§ 4
Anzeige von Änderungen des

kirchengemäßen Tarifvertrages
(1)  Änderungen eines kirchengemäßen Tarifvertra-
ges, die Auswirkungen auf seine Kirchengemäßheit
haben können, sind dem Aufsichtsrat unverzüglich
gemäß § 2a Absatz 2 Satz 1 ARRG.DH schriftlich an-
zuzeigen. Dies ist insbesondere der Fall, bei Änderun-
gen oder Beendigungen der Vereinbarungen zwischen
den Tarifpartnern über die uneingeschränkte Friedens-
pflicht nach § 13 Absatz 2 ARGG-EKD oder die ver-
bindliche Konfliktlösung durch Schlichtung nach § 14
ARGG-EKD.
(2)  Der Dienstgeberverband kann sich bereit erklären,
die Anzeige nach Absatz 1 für alle Dienstgeber zu
übernehmen, für die eine Änderung eines kirchenge-
mäßen Tarifvertrags nach § 2a Absatz 2 Satz 1
ARRG.DH zwingend und unmittelbar gilt. In diesem
Fall legt er den Unterlagen nach Absatz 1 eine Liste
der vertretenen Dienstgeber bei (Sammelanzeige). Die
betroffenen Dienstgeber bleiben für die Anzeige ver-
antwortlich.

§ 5
Rückkehr in das Verfahren der
Arbeitsrechtsregelung durch die
Arbeitsrechtliche Kommission

(1)  Nimmt der Aufsichtsrat die Anerkennung eines
Dienstgeberverbandes gemäß § 2 Absatz 1 zurück
oder löst sich der Dienstgeberverband auf, stellt der
Aufsichtsrat die Rückkehr aller betroffenen Dienstge-
ber mit Vollmitgliedschaft in das Verfahren der Ar-
beitsrechtsregelung durch die Arbeitsrechtliche Kom-
mission gemäß § 2b Absatz 2 ARRG.DH fest.
(2)  Der Aufsichtsrat teilt jedem betroffenen Dienst-
geber den Grund und den Zeitpunkt der Rückkehr in
das Verfahren der Arbeitsrechtsregelung durch die
Arbeitsrechtliche Kommission mit.

§ 6
Veröffentlichung und Registerführung

(1)  Die Anerkennung als Dienstgeberverband in der
Diakonie Hessen, deren Rücknahme sowie die jewei-
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ligen Zeitpunkte werden in geeigneter Form veröf-
fentlicht. Der Aufsichtsrat führt eine Liste der für den
Bereich der Diakonie Hessen anerkannten Dienstge-
berverbände. Die hierfür erforderlichen Daten dürfen
gespeichert werden.
(2)  Der Aufsichtsrat führt zur Dokumentation des
Wechsels in kirchengemäße Tarifvertragsbeziehun-
gen eine Liste, in die folgende Informationen aufge-
nommen werden:
- Dienstgeber, die in kirchengemäße Tarifvertrags-

beziehungen gewechselt haben,
- Hinweis auf die Anwendbarkeit welchen kirchen-

gemäßen Tarifvertrages,
- Hinweis auf die Vollmitgliedschaft in welchem

Dienstgeberverband in der Diakonie Hessen,
- der Zeitpunkt des jeweiligen Wechsels und
- der jeweilige Feststellungszeitpunkt durch den

Aufsichtsrat.
Für den Fall der Rückkehr eines Dienstgebers nach
§ 5, werden durch einen Austragungsvermerk folgen-
de Informationen in die Liste nach Satz 1 aufgenom-
men:
- der Zeitpunkt der jeweiligen Rückkehr und
- der jeweilige Zeitpunkt der Feststellung durch den

Aufsichtsrat.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 14. März 2018 in Kraft.

Vorstehende Ordnung der Diakonie Hessen wird hier-
mit bekannt gegeben.

Kassel, den 26. März 2018 Landeskirchenamt
Dr. W e l l e r t

Landeskirchenrätin

* * *

Aus-, Fort- und Weiterbildung

Meldung zur Ersten Theologischen
Prüfung

(Winter 2018)

Prüfungsamt
der Evangelischen Kirche von

Kurhessen-Waldeck
für die

Erste Theologische Prüfung
- Geschäftsstelle -

Die Gesuche um Zulassung zur Ersten Theologischen
Prüfung Winter 2018 sind bis zum 15. Mai 2018 bei
dem Vorsitzenden des Prüfungsamtes der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck für die Erste
Theologische Prüfung, Wilhelmshöher Allee 330,
34131 Kassel, einzureichen.

* * *
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Personal- und Stellenangelegenheiten

Personalia
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Die Inhalte des Abschnitts „Personalia“ sind
im Internet nicht einsehbar.



Pfarrstellenausschreibungen
2. Pfarrstelle Fulda-Versöhnungskirche, Kirchen-
kreis Fulda
(Pfarrstelle mit halbem Dienstauftrag)
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.

1. Pfarrstelle Kirchengemeinde Am Hirschberg
Großalmerode, Kirchenkreis Witzenhausen
(Pfarrstelle mit halbem Dienstauftrag)
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.

Ehrsten, Kirchenkreis Hofgeismar
Ausschreibung wegen Feststellung der Anstellungs-
fähigkeit der mit der Versehung der Pfarrstelle beauf-
tragten Pfarrerin im Probedienst
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.

Elbenberg, Kirchenkreis Wolfhagen
Ausschreibung wegen Feststellung der Anstellungs-
fähigkeit des mit der Versehung der Pfarrstelle beauf-
tragten Pfarrers im Probedienst
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs
nach Präsentation.

1. Pfarrstelle Fulda-Lutherkirche und Künzell-
Christophoruskirche, Kirchenkreis Fulda
Ausschreibung wegen Feststellung der Anstellungs-
fähigkeit der mit der Versehung der Pfarrstelle beauf-
tragten Pfarrerin im Probedienst
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.

3. Pfarrstelle Hoffnungskirchengemeinde Kassel,
Stadtkirchenkreis Kassel
(Pfarrstelle mit halbem Dienstauftrag)
Ausschreibung wegen Feststellung der Anstellungs-
fähigkeit der mit der Versehung der Pfarrstelle beauf-
tragten Pfarrerin im Probedienst
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.

4. Pfarrstelle Schlüchtern, Kirchenkreis Schlüchtern
Ausschreibung wegen Feststellung der Anstellungs-
fähigkeit der mit der Versehung der Pfarrstelle beauf-
tragten Pfarrerin im Probedienst
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.

5. Pfarrstelle Schlüchtern, Kirchenkreis Schlüchtern
Ausschreibung wegen Feststellung der Anstellungs-
fähigkeit der mit der Versehung der Pfarrstelle beauf-
tragten Pfarrerin im Probedienst
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.

2. Pfarrstelle Sontra - Thurnhosbach, Kirchenkreis
Eschwege
Ausschreibung wegen Feststellung der Anstellungs-
fähigkeit des mit der Versehung der Pfarrstelle beauf-
tragten Pfarrers im Probedienst
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.

Hinweise zu Bewerbungen:
Die Profile der ausgeschriebenen Pfarrstellen sind
im Landeskirchenamt, Referat „Personalverwaltung
Theologisches Personal“, auf Anfrage erhältlich so-
wie im Internet unter https://www.ekkw.de/stellen/
pfarrstellen.html.
Die Mietwerte der Pfarrhäuser/Pfarrdienstwohnun-
gen für die ausgeschriebenen Pfarrstellen können
beim Landeskirchenamt in Kassel unter
Telefon: 0561 9378-353 erfragt werden.
Allen Bewerbungen sind ein tabellarischer Lebens-
lauf und ein Kurzbericht zur bisherigen Tätigkeit und
zu Schwerpunkten der Arbeit und der Fortbildung
sowie Hinweise zur Motivation der Bewerbung bei-
zufügen. Diese Unterlagen sind zur Weitergabe an
die ausgeschriebenen Gemeinden bestimmt.
Bei bereits vom Bewerber bzw. der Bewerberin ver-
sehenen Pfarrstellen entfällt die Vorlage der Unter-
lagen.
Bewerbungen sind bis zum 1. Juni 2018 unmittelbar
an das Landeskirchenamt, Referat „Personalverwal-
tung Theologisches Personal“ zu richten; eine
Durchschrift ist an das für den Bewerber bzw. die
Bewerberin zuständige Dekanat zu senden.

* * *
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